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Einführung 
 

Der Übergang von der Schule in den Beruf wird zunehmend als wichtige Weichenstellung 

für die berufliche und persönliche Entwicklung junger Menschen erkannt. Dabei gilt es, 

sowohl strukturelle Gegebenheiten des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes vor Ort als auch 

die individuellen Voraussetzungen von Jugendlichen zu beachten. Da hier die Chancen 

ungleich verteilt sind, müssen insbesondere die Übergangschancen der Jugendlichen ver-

bessert werden, die in ihrem sozialen Umfeld keine adäquate Unterstützung erhalten und 

wegen fehlender Bildungsabschlüsse nicht unmittelbar in eine Berufsausbildung einmün-

den können. Um dies zu erreichen, wurde zum Jahresbeginn 2009 ein Förderinstrument 

eingeführt, das diese Jugendlichen individuell über einen relativ langen Zeitraum (maxi-

mal dreieinhalb Jahre) bis in die Ausbildung hinein beim Übergang an der ersten Schwelle 

begleitet und fördert: Die Berufseinstiegsbegleitung. 

In einer befristeten Regelung bis 2012 sollte dieses Förderinstrument ursprünglich an 

1.000 Schulen erprobt und extern evaluiert werden; das entspricht ca. 8 % aller allgemein 

bildenden Schulen in Deutschland. Im Juni 2010 stellte Bundesbildungsministerin Annette 

Schavan im Kabinett eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bundesregierung und der 

Bundesagentur für Arbeit vor, die den Einsatz von zusätzlichen 1.200 Berufseinstiegsbe-

gleitern und -begleiterinnen vorsah. Die Ausschreibung erfolgte durch die Bundesagentur 

für Arbeit im August und September 2010. Sie verfolgt das Ziel, die Zahl der 

Schulabbrecher und -abbrecherinnen deutlich zu senken und zugleich einen Beitrag zur 

Fachkräftesicherung zu leisten. 

Es liegen nach nunmehr zwei Jahren Implementierung erste Erfahrungen aus der Praxis 

mit der Berufseinstiegsbegleitung vor. Erste Ergebnisse wurden im Rahmen der Evaluation 

der Berufseinstiegsbegleitung vorgestellt. Im November 2010 veröffentlichte das Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales dazu einen Zwischenbericht (vgl. Deutscher Bundestag 

2010). 

Die vorliegende Expertise zielt auf die Entwicklung guter Praxis. Sie zeichnet Entwicklun-

gen nach, bietet Hinweise für eine konzeptionelle Einbettung und gibt einen Einblick in die 

Umsetzungspraxis. Sie soll Anregungen für die Entwicklung von Qualität in der Berufsein-

stiegsbegleitung geben. 

Sie wendet sich an all diejenigen, die an der Planung, Durchführung oder Bewertung des 

neuen Instruments „Berufseinstiegsbegleitung“ beteiligt sind. 
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Im ersten Kapitel stellt die Expertise das Förderinstrument der Berufseinstiegsbegleitung, 

die Eckpunkte des Förderprogramms sowie die Rollenanforderungen und Kooperations-

formen vor. 

Das zweite Kapitel erläutert die konzeptionelle Einordnung der Berufseinstiegsbegleitung, 

zeichnet ihre Entwicklung nach und setzt sie in Bezug zu Schulsozialarbeit und 

Patenschaftsmodellen. Aus der konzeptionellen Einordnung werden Anforderungen u.a. an 

die Qualifikation der Berufseinstiegsbegleiter bzw. -begleiterinnen und an ihre Arbeit ab-

geleitet. 

Das dritte Kapitel stellt die strukturelle Einbettung der Berufseinstiegsbegleitung in Bil-

dungsketten und Berufsorientierungskonzepte dar. Das vierte Kapitel illustriert an drei 

Beispielen die Umsetzung des Förderinstruments. Die Expertise schließt mit einem Resü-

mee und Empfehlungen zur weiteren Gestaltung der Berufseinstiegsbegleitung. 

Diese Studie beruht auf Internetrecherchen, auf Interviews mit Expertinnen der Bundes-

agentur für Arbeit und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), auf Gesprä-

chen mit Vertreterinnen und Vertretern der dargestellten Projekte und anderen Berufsein-

stiegsbegleitern und -begleiterinnen sowie auf den Ergebnissen der ersten und der zweiten 

bundesweiten Fachtagung der Berufseinstiegsbegleitung des Kooperationsverbundes Ju-

gendsozialarbeit 2009 in Frankfurt und in Berlin. 

Allen, die mit ihren Informationen die Recherchen unterstützt haben, sei herzlich gedankt. 
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1. Das Förderinstrument – Anforderungen und Eckpunkte 
 

Die fachlichen Anforderungen an die Umsetzung des Förderinstruments Berufseinstiegs-

begleitung sind in den Verdingungsunterlagen der Bundesagentur für Arbeit konkretisiert, 

die zur Ausschreibung Ende Oktober 2009 und zur zweiten Ausschreibungswelle im Sep-

tember 2010 vorlagen. Dort sind neben dem Ausschreibungsverfahren die Ziele, die Ziel-

gruppe, die allgemeinen Rahmenbedingungen und die personellen, inhaltlichen und sons-

tigen Leistungsanforderungen beschrieben (BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, 2008/2010). 

Sie werden im Folgenden zusammengefasst und ergänzend kommentiert. 

Die „Berufseinstiegsbegleitung" (BerEb) ist ein arbeitsmarktpolitisches Instrument der 

Bundesagentur für Arbeit, das auf der gesetzlichen Grundlage des Paragrafen 421s des 

Dritten Sozialgesetzbuches (SGB III) basiert. Sie umfasst zwei Komponenten: die individu-

elle Übergangsbegleitung und deren Einbindung in ein strukturelles Übergangsmanage-

ment. 

Die Berufseinstiegsbegleitung soll bereits während des Besuchs der Vorabgangsklasse der 

allgemein bildenden Schule beginnen, damit hinreichend Zeit besteht, ein Vertrauensver-

hältnis zu den Jugendlichen aufzubauen und damit ein umfassender Berufsorientierungs-

prozess stattfinden kann. Ein im Einzelfall späterer Einstieg einer/eines Jugendlichen in 

eine Maßnahme ist nicht ausgeschlossen. Dies kommt zum Beispiel in Betracht, wenn ein 

bis dahin nicht begleiteter junger Mensch den Schulabschluss nicht geschafft hat und die-

sen in einer beruflichen Schule nachholt (z. B. im Berufsvorbereitungsjahr) oder wenn mit 

einem Wohnortwechsel während der Abgangsklasse auch ein Schulwechsel verbunden ist. 

In derartigen Fällen ist die Begleitung des Jugendlichen auch ab diesem Zeitpunkt mög-

lich. Die Begleitung endet in der Regel nach den neuen Richtlinien von 2010 ein Jahr nach 

Beginn einer beruflichen (betrieblichen, außerbetrieblichen oder schulischen) Ausbildung, 

spätestens 24 Monate nach Beendigung der allgemein bildenden Schule. In der Leistungs-

beschreibung der Bundesagentur heißt es: „Eine Übergabe in weiterführende Begleitung 

(ausbildungsbegleitende Hilfen, ehrenamtliche Patenschaften, insbesondere Bildungslotsen 

des „Senior Experten Service“1) erfolgt bei Bedarf. Sie endet grundsätzlich ein Jahr nach 

Verlassen der Schule, sofern in diesem Zeitraum keine berufliche Ausbildung aufgenom-

men wird. Eine Verlängerung der Begleitung ist im Einzelfall bei einem entsprechenden 

1 www.ses-bonn.de  
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Unterstützungsbedarf in Absprache mit dem Bedarfsträger bis längstens 24 Monate nach 

Abgang von der allgemein bildenden Schule möglich.“ (BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, 

2010, 16) 

Beteiligt an der Berufseinstiegsbegleitung sind eine Reihe unterschiedlicher Akteurinnen 

und Akteure:  

Die Zielgruppe bilden Jugendliche, die voraussichtlich Schwierigkeiten haben wer-

den, den Abschluss der allgemein bildenden Schule zu erreichen und den Übergang 

in eine berufliche Ausbildung zu bewältigen. 

Träger sollen Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen aus unterschiedlichen 

Fachrichtungen beschäftigen. Der Träger hat mit Dritten eng zusammenzuarbeiten 

und die Schülerinnen und Schüler derselben Schule bei der Berufsorientierung und 

-wahl zu unterstützen. 

Schulen nehmen an der Erprobung teil, ausgewählt wurden 2008 zunächst 1.000 

Modellschulen und 2010 nochmals über 1.000 Schulen, insbesondere solche mit ei-

ner hohen Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. 

Berufseinstiegsbegleiterinnen und -begleiter bezeichnen fest beschäftigte Personen, 

die aufgrund ihrer Berufs- und Lebenserfahrung für die Begleitung besonders ge-

eignet sind. Hierzu zählen insbesondere Personen mit praktischer Erfahrung in den 

dualen Ausbildungsberufen, mit Führungserfahrung, Ausbildungserfahrung oder 

sozialpädagogischer Berufserfahrung. 

Ehrenamtliche Dritte sollen durch die Berufseinstiegsbegleitung unterstützt werden. 

Die Berufseinstiegsbegleitung ergänzt ehrenamtliche Patenschaftsprojekte, die von 

Verbänden, Vereinen, Kirchen, Gewerkschaften oder anderen Organisationen ins 

Leben gerufen wurden und in denen ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und 

Bürger junge Menschen beim Übergang in eine Berufsausbildung begleiten. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) lässt die Auswirkungen der 

Berufseinstiegsbegleitung und den Erfolg insbesondere beim Übergang in eine be-

triebliche Berufsausbildung untersuchen und berichtet dem Deutschen Bundestag 

hierüber. 

Die Maßnahmen der Berufseinstiegsbegleitung werden öffentlich durch die Regionalen 

Einkaufszentren der Bundesagentur für Arbeit ausgeschrieben. Eine Berufseinstiegsbeglei-

terin bzw. ein Berufseinstiegsbegleiter soll laut Durchführungsbestimmungen in der Regel 
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höchstens zwanzig Jugendliche gleichzeitig begleiten; jedem/jeder teilnehmenden Jugend-

lichen ist eine Berufseinstiegsbegleiterin bzw. ein Berufseinstiegsbegleiter zuzuordnen. 

 

1.1. Die Aufgabe der individuellen Begleitung 
 

Im Regelwerk der Bundesagentur (BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, 2010) werden vier 

Aufgabenfelder für den Berufseinstiegsbegleiter bzw. die Berufseinstiegsbegleiterin be-

schrieben: 

1. Unterstützung beim Erreichen eines Abschlusses einer allgemeinbildenden Schule; 

2. Berufsorientierung, die eine fundierte Berufs- und Ausbildungswahl ermöglicht; 

3. Begleitung bei der Ausbildungsplatzsuche; 

4. Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses nach Aufnahme einer Ausbildung. 

 

In den vier genannten Aufgabenschwerpunkten kennzeichnen folgende Inhalte die Arbeit 

der Berufseinstiegsbegleitung (ebd., 19f): 

Erreichen des Schulabschlusses einer allgemein bildenden Schule: 

In dieser Phase erforscht die Berufseinstiegsbegleitung die Ursachen der schuli-

schen Schwierigkeiten individuell und untersucht mit Hilfe einer Potenzialanalyse, 

mit welchen Kompetenzen der/die Jugendliche ausgestattet ist und in welchen Be-

reichen Entwicklungsbedarf sichtbar wird. Sie dient der Erfassung methodischer, 

personaler und sozialer Kompetenzen und soll mit Hilfe von handlungs- und simu-

lationsorientierten Verfahren (Interviews, biografische Verfahren und Rückmelde-

gespräche, die Gegenüberstellung von Fremd- und Selbsteinschätzung) durchge-

führt werden und die Schüler zur Selbstreflexion anregen. Aus der Analyse leitet sie 

Förderempfehlungen ab und organisiert Unterstützungsleistungen. Sollten weiter-

gehende Informationen benötigt werden, soll der Psychologische Dienst der Ar-

beitsagentur eingeschaltet werden (ebd., 16 ff und 27). 

Unterstützung der Berufsorientierung und Berufswahl:  

Im Rahmen dieses Aufgabenbereichs nimmt die Berufseinstiegsbegleitung mit dem 

Jugendlichen eine Standortbestimmung vor und begleitet ergänzend zur schuli-
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schen Berufswahlvorbereitung und der Beratung durch die Arbeitsagentur den Be-

rufswahlprozess individuell. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin soll zur aktiven Ge-

staltung und Dokumentation des Berufswahlprozesses angeleitet werden; er/sie 

„soll eine Berufswahlentscheidung treffen und überprüfen können, …seine/ihre 

persönlichen Voraussetzungen zu den Anforderungen von Berufen und Tätigkeiten 

ins Verhältnis setzen können.“ (ebd., 19).  

Ausbildungsplatzsuche: 

Im Bewerbungsprozess begleitet die Berufseinstiegsbegleitung die Jugendliche bzw. 

den Jugendlichen unter Nutzung der schulischen Angebote und der Beratungsakti-

vitäten der Arbeitsagentur individuell auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. 

Im Zentrum steht, die Eigenbemühungen der/des Jugendlichen zu stärken. Der Be-

rufseinstiegsbegleiter bzw. die Berufseinstiegsbegleiterin zeigt Informationswege 

über den regionalen und überregionalen Ausbildungsmarkt, weist in Möglichkeiten 

der Ausbildungs- und Arbeitsstellenrecherche ein, hilft, Selbstvermarktungs- bzw. 

Bewerbungsstrategien zu entwickeln und anzuwenden, z. B. gute Bewerbungsun-

terlagen, ein aktives Bewerbungstraining, die Vorbereitung auf Vorstellungsgesprä-

che und Testverfahren.  

Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses: 

Die Begleitung des Jugendlichen durch den Berufseinstiegsbegleiter bzw. die Be-

rufsbegleiterin umfasst hier – den Richtlinien zufolge – im Sinne einer Einzelfallhilfe 

Krisenintervention, Konfliktbewältigung, Alltagshilfen, präventive Angebote wie 

Suchtprävention. Sie erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den an der Ausbildung 

Beteiligten (z. B. Eltern, Berufsschule und Ausbildungsbetrieb). 

Besonders hervorgehoben ist in den Richtlinien auch, dass die Begleitung bedarfs-

orientiert und unter Einbeziehung anderer Hilfsangebote erfolgt, wie beispielsweise 

Schulsozialarbeit. Bei allen Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten in den unter-

schiedlichen Phasen der Begleitung ist oberstes Prinzip, dass sie an individuellen 

Bedarfen ausgerichtet sind und dass spezifische Lösungen gefunden werden. Ge-

meinsame Aktivitäten und Gruppenangebote stehen nicht im Vordergrund, sind 

aber auch nicht ausgeschlossen, wenn die Berufseinstiegsbegleitung zwei oder drei 

Jugendliche mit dem gleichen Bedarf betreut, beispielsweise in Fragen der Inter-

netrecherche von Ausbildungsstellen oder bei der Erstellung von Bewerbungsunter-

lagen. Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die vorrangig berücksichtigt 

werden sollen, müssen die soziokulturellen Besonderheiten und Erfahrungen ein-
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bezogen werden, und „bei Bedarf sind Hilfsangebote zum Abbau von Sprachbarrie-

ren zu initiieren“ (ebd., 19). Für jeden Jugendlichen ist ein individueller Förderplan 

zu erstellen, in dem die Ausgangslage (auch Ergebnisse der Kompetenzfeststellung), 

Veränderungen, einzelne Interventionen und deren Erfolgskontrolle festgehalten 

sind. Die Jugendlichen sind in die Gestaltung des Förderplans, sowohl in die Ein-

schätzung der Ausgangslage und der sich daraus ergebenden Förderbedarfe, wie in 

die Zielfindung und die Umsetzungsstrategien und -schritte einbezogen. Zu den im 

Förderplan festgesetzten Überprüfungszeitpunkten wird gemeinsam festgestellt, ob 

die Ziele erreicht wurden oder noch daran gearbeitet werden muss, ggf. werden 

Ziele geändert oder neue hinzugefügt bzw. die Wege dorthin neu bestimmt. Der 

Förderplan wird auch weitergeschrieben bzw. verändert, wenn besondere Anlässe 

vorliegen, beispielsweise wenn ein Jugendlicher nicht mehr erreichbar ist und den 

Kontakt abbricht, Fehlzeiten in der Schule, der Übergangsmaßnahme oder der 

Ausbildung sich einstellen oder häufen und wenn sich die eingeschlagene Strategie 

ändern muss. 

Die Berufseinstiegsbegleitung soll darüber hinaus im Bedarfsfall die Lehrerinnen 

und Lehrer an der Schule bei migrationsspezifischen Problemen und Fragestellun-

gen unterstützen. 
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1.2. Netzwerke aufbauen 
 

Die individuelle Betreuung ist eingebettet in Aufgaben, die sich auf das gesamte Über-

gangsmanagement beziehen. Sie zielen darauf ab, am Aufbau oder an der Veränderung 

von Strukturen mitzuwirken, die insbesondere benachteiligten Jugendlichen Übergänge 

ermöglichen. 

Über Netzwerke soll die Berufseinstiegsbegleitung mit allen wichtigen Akteuren kooperie-

ren und eng mit anderen Projekten und Institutionen zusammenarbeiten. Netzwerkarbeit 

geht über Kooperation hinaus. Sie verlangt das abgestimmte Zusammenwirken möglichst 

aller relevanten Institutionen und Gruppen eines Sozialraums, um ein gemeinsames Ziel zu 

erreichen, so die Bundesagentur für Arbeit in ihren Richtlinien zur Umsetzung der Berufs-

einstiegsbegleitung. 

An erster Stelle steht die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten. Die meisten 

Jugendlichen sind in diesen Klassen noch nicht volljährig, d. h. alle Interventionsschritte 

müssen mit den gesetzlichen Vertretern, meist den Eltern, zuweilen auch mit dem Jugend-

amt oder verantwortlichen Einrichtungen abgesprochen werden. Diese müssen mit der 

Teilnahme des Kindes an der Förderung einverstanden sein (schriftliche Einverständniser-

klärung). Die Förderung muss das soziale Umfeld berücksichtigen: im Sinne lebensweltbe-

zogener Ansätze erfordert das, die jeweilige Lebenslage und darüber hinaus die subjektive 

Sicht des/der Teilnehmenden darauf zu kennen und in die Förderung einzubeziehen. 

Von ebensolcher Bedeutung ist eine Verständigung mit den Akteuren der Schulen. Hierzu 

gehören vor allem Klassenlehrer und -lehrerinnen und all diejenigen, die darüber hinaus 

am Berufsorientierungskonzept der jeweiligen Schule beteiligt sind: Fachlehrkräfte für 

Arbeitslehre und Koordinationslehrer und -lehrerinnen. Auch Berufsverbände, Kammern, 

Berufsschulen und andere Schulen zählen zu diesen Netzwerkpartnern. 

Hinzu kommen andere „Akteure“ im Feld: Ausdrücklich wird gefordert, dass die Berufs-

einstiegsbegleitung mit den ehrenamtlichen Begleitern und Lotsen kooperiert, die an der 

jeweiligen Schule aktiv sind. In der Beschreibung der Qualitätsstandards der Bundesagen-

tur heißt es dazu konkret: „Berufseinstiegsbegleiter müssen ausgehend vom individuellen 

Unterstützungsbedarf des Teilnehmers eng mit diversen anderen Akteuren (u. a. ehren-

amtliche Ausbildungspatenschaftsprojekte, SES-Bildungslotsen) … zusammenarbeiten“ 

(ebd., 23). 
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Darüber hinaus muss sie einzelfallbezogen eng mit der Jugendhilfe und mit Fachdiensten, 

Beratungsstellen etc. zusammenarbeiten. 

 

1.3. Die Rollenanforderungen der Berufseinstiegsbegleitung 
 

Die Bundesagentur sieht einen Personalschlüssel von 1:20 für diese Arbeit vor und fordert 

von den durchführenden Trägern, die Kontinuität des Personals zu gewährleisten, qualifi-

zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür einzustellen und ihnen eine Festanstellung 

für die Laufzeit der Maßnahme zu bieten. 

Sie gibt in ihren Umsetzungsrichtlinien vor (ebd.,15 f), dass die Berufseinstiegsbegleitung 

von Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen oder Diplompädagogen/Diplompädagoginnen mit 

abgeschlossenem Studium, aber auch von Meistern/Meisterinnen, Techni-

kern/Technikerinnen, Fachwirten und Fachwirtinnen mit Ausbildereignungsprüfung 

wahrgenommen werden kann. Als Meister/Meisterin, Techniker/Technikerin oder Fach-

wirt/Fachwirtin mit Ausbildungseignungsprüfung muss er/sie über eine mindestens zwei-

jährige Berufserfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen verfügen und in den letzten fünf 

Jahren eine praktische Erfahrung in den dualen Ausbildungsberufen vorweisen können. 

Auch eine einjährige Führungserfahrung oder Ausbildungserfahrung wird vorausgesetzt. 

„Fach- und Führungskräfte, die aufgrund ihrer Berufserfahrung, ihrer guten Kontakte zur 

regionalen Wirtschaft und ihrer langjährigen Erfahrung in der – auch ehrenamtlichen – 

Arbeit mit Jugendlichen besonders geeignet erscheinen, sind im Einvernehmen mit dem 

Auftraggeber zugelassen.“ (ebd.,15). Bei Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen wird inner-

halb der letzten fünf Jahre eine mindestens einjährige Berufserfahrung mit der Zielgruppe 

erwartet. 

Wenn in einem Los mehr als eine Person für die Berufseinstiegsbegleitung vorgesehen ist, 

müssen mindestens 25 % auf jede Profession entfallen, so die Vorgaben der Bundesagentur 

für Arbeit. 

Die Leistungsbeschreibung der Bundesagentur, die für die Träger bindend ist, legt fest, 

dass die Berufseinstiegsbegleiterin/der Berufseinstiegsbegleiter ein/e Allrounder/in sein 

muss, umfassend qualifiziert und sowohl kompetent in klassischen Arbeitsfeldern der So-

zialarbeit wie in Bezug auf Akquisitionsstrategien für die Suche nach freien Ausbildungs-

plätzen und Netzwerkkommunikation. Neben den formalen Qualifikationen und den gefor-

derten Vorerfahrungen werden Schlüsselkompetenzen wie „Kommunikationsfähigkeit, 

Sozialkompetenz, Organisationskompetenz und ein stark kundenorientiertes Verhalten“ 
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(ebd., 15) erwartet sowie fundierte Kenntnisse über das Schul- und das Ausbildungssys-

tem. 

Im Schulalltag bewegt sich die Berufseinstiegsbegleitung im Spannungsfeld unterschiedli-

cher (manchmal auch widersprüchlicher) Erwartungen seitens der Schulleitung und ein-

zelner Lehrkräfte sowie ihrem Auftrag der individuellen Begleitung des/der einzelnen 

Schülers/Schülerin in der Maßnahme, die auch beinhaltet, sich für die betreffenden Ju-

gendlichen einzusetzen. Sie muss sich abgrenzen können an Schulen, die großen Bedarf an 

flankierender Unterstützung, an Beratung und Konfliktmoderation haben. Besonders rele-

vant wird dies erfahrungsgemäß an Schulen, die auf keine Vorerfahrung mit Schulsozial-

arbeit zurückgreifen können. 

Die Praxis zeigt und die in der Berufseinstiegsbegleitung arbeitenden befragten Personen 

betonen, dass das eingesetzte Personal über eine pädagogische Ausbildung hinaus Feld-

kompetenz benötigt, das heißt Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit den Zielgrup-

pen, ihren Eltern und den unterschiedlichen sozialen Umfeldern, weil es ggf. auf die aufsu-

chende Sozialarbeit zurückgreifen muss. Um Jugendliche aus Familien mit Migrationshin-

tergrund zu begleiten, braucht es die Akzeptanz dieser Familien. Um sie von der Wichtig-

keit einer fundierten Berufsausbildung für ihr Kind zu überzeugen und ihre Vorbehalte 

einbeziehen zu können, ggf. auch zwischen den Vorstellungen des/der Jugendlichen und 

seinen/ihren Eltern bzw. des sozialen Umfelds über seine/ihre berufliche Zukunft vermit-

teln zu können, bedarf es kulturspezifischer Sensibilität. 

Daneben setzt die Akquise von Ausbildungsstellen und die Begleitung in die Ausbildung 

hinein voraus, dass der Berufseinstiegsbegleiterin/dem Berufseinstiegsbegleiter betriebli-

che Realitäten und unternehmerisches Denken vertraut sind und sie/er von den Betrieben 

als eine/ein ernst zu nehmende/nehmender kompetente/kompetenter Partnerin/Partner 

wahrgenommen wird. 

Bei größeren Maßnahmen (Lose mit mehr als 20 Plätzen) kann auf gegenseitige Unterstüt-

zung der eingestellten Personen aus unterschiedlichen Berufen erwartet werden. Bei klei-

neren „Losen“ im Rahmen der Vergabe durch die Regionalen Einkaufzentren ist das aller-

dings oft schwierig. In Bezug auf die Kompetenzen und Erwartungen an die Leistungen der 

Berufseinstiegsbegleitung fordert die Bundesagentur deshalb: „Zur Sicherstellung der Qua-

lität sorgt der Auftragnehmer für die laufende Qualifizierung des eingesetzten Personals.“ 

(BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, 2010, 15) 
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1.4. Regelungen zu Rahmenbedingungen  
 

Der Gesetzesentwurf zum § 241s SGB III betont: „Das Vertrauensverhältnis zwischen dem 

Berufseinstiegsbegleiter und dem Jugendlichen hat für den Erfolg der Berufseinstiegsbe-

gleitung große Bedeutung. Der Jugendliche soll über den gesamten Zeitraum möglichst 

von derselben, beim Träger fest beschäftigten Person begleitet werden.“(BUNDESRAT 

2008, 14) 

Gefördert und begleitet werden soll nur dann, wenn eine ausreichende Mitwirkung der 

Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers gewährleistet ist. In der Leistungsbeschreibung heißt 

es dazu: „Der Berufseinstiegsbegleiter informiert unverzüglich die Schule und den Bedarfs-

träger, wenn das Erreichen des Maßnahmeziels z. B. wegen häufiger Fehlzeiten oder feh-

lender Mitwirkung gefährdet ist oder Anhaltspunkte für einen drohenden 

Maßnahmeabbruch vorliegen“. (BUNDESRAT, 2008; 17) 

Die Kooperation mit der Schule ist zum einen über die Präsenzzeiten der Berufseinstiegs-

begleitung an der entsprechenden Schule geregelt, die 30% der Zeitstunden der Maßnah-

me vorsieht, zum anderen über eine räumliche Anbindung. „Bei der Abstimmung mit der 

jeweiligen Schule hat der Auftragnehmer besonders darauf hinzuwirken, dass die jeweilige 

Schule für die persönlichen Präsenzzeiten des Berufseinstiegsbegleiters zumindest einen 

geeigneten Besprechungsraum zur Verfügung stellt.“ (ebd., 16) Hierzu gehört eine Ausstat-

tung, die die Wahrnehmung der Aufgaben (Beratung, Stellenakquise, Dokumentationsauf-

gaben) ermöglicht. 
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2. Konzeptionelle Einordnung 
 

Der konzeptionelle Rahmen der Berufseinstiegsbegleitung wird im Folgenden anhand ihrer 

Geschichte und im Rückgriff auf die Erfahrungen und Handlungsfelder der Schulsozialar-

beit und der Patenschaftsmodelle erläutert. 

 

2.1. Die Entwicklung der Berufseinstiegsbegleitung 
 

Das sogenannte Übergangssystem (der Nationale Bildungsbericht bezeichnet damit alle 

Bildungsgänge, die zu keinem qualifizierenden Abschluss führen) steht in der Kritik, als 

Auffangbecken für diejenigen zu dienen, denen das Bildungssystem kein adäquates Aus-

bildungsangebot macht (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 79). Ende des 

Schuljahres 2007/2008 strebten nach einer Schulabgängerbefragung des BiBB mehr als 

die Hälfte (56 %) eine Ausbildung im dualen System an (BIBB, 2009, 2). Tatsächlich aber 

haben im Herbst 2008 nur 30 % der Schulabgänger und Schulabgängerinnen eine betrieb-

liche Ausbildung begonnen und 2 % eine außerbetriebliche Ausbildung (ebd., 6). Dabei 

haben Jugendliche mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrati-

onshintergrund signifikant schlechtere Chancen. In der bildungspolitischen Diskussion sind 

bereits vor 2008 strukturverändernde Initiativen vorgeschlagen worden, um das Über-

gangssystem gerade für benachteiligte Jugendliche erfolgreicher zu gestalten. Angestoßen 

durch die Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung und das Konzept „Jugend – Aus-

bildung und Arbeit“ wurde in diesem Zusammenhang über ein neues Förderinstrument 

nachgedacht. 

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Verbesse-

rung der Ausbildungschancen förderungsbedürftiger junger Menschen – vom 26. August 

2008 wurden wesentliche Elemente dieses im Januar 2008 beschlossenen Konzeptes ge-

setzlich umgesetzt. In § 421s SGB III ist die Berufseinstiegsbegleitung als neues Instrument 

eingeführt worden.2 

Das Förderinstrument der Berufseinstiegsbegleitung tangiert unterschiedliche Zuständig-

keiten und Hierarchien im föderalen System: die Angelegenheiten von Eingliederung und 

Übergang in Ausbildung und Beschäftigung als Sache des Bundes, die Allgemeinbildung 

und das Schulsystem in Landeshoheit und die Jugendhilfe in der Zuständigkeit und Ver-

2 Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14.03.08; Bundesrat, Drucksache 167/08 
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antwortung der Kommunen (und z. T. der Länder). Im Juli 2008 wurden die örtlichen Ar-

beitsagenturen durch die Regionaldirektionen über das neue Förderinstrument und die 

anstehende Ausschreibung informiert. 

Die Verteilung der 1.000 Schulen für den ersten Durchgang auf die Bundesländer wurde 

entsprechend dem Anteil der zwischen dem 01.10.2006 und dem 30.09.2007 bei der jewei-

ligen Arbeitsagentur gemeldeten Ausbildungsbewerber vorgenommen. Die regionale Ver-

teilung der Kontingente in den Ländern erfolgte durch die Regionaldirektion in Abstim-

mung mit den Kultusministerien. In einem weiteren Schritt sollten die Schulen durch die 

zuständigen Arbeitsagenturen unter Einbeziehung von Schulträgern und Trägern der örtli-

chen Jugendhilfen ausgewählt und die Vorschläge an die Regionaldirektion der Bundes-

agentur weitergeleitet werden. Diese stimmte dann die Vorschläge mit den Kultusministe-

rien der Länder ab, und der Verwaltungsrat bestimmte in einem letzten Schritt die Schulen 

per Anordnung vom 26.09.2008. 

Folgende Kriterien für die Auswahl der Schulen sollten Anwendung finden: 

Es sollten nur Schulen aufgenommen werden, die zum Hauptschulabschluss führen; 

Sonder- oder Förderschulen sollten ebenfalls berücksichtigt werden. 

Unter diesen Schulen sollten diejenigen mit hohem Migrantenanteil vorrangig zum 

Zuge kommen. 

Die Schule erklärt die Bereitschaft, eng und vertrauensvoll mit Berufseinstiegsbe-

gleitern zusammenzuarbeiten. 

 

Ein Kriterium für die Schulauswahl war auch, ob in der Region an den jeweils betrachte-

ten Schulen vergleichbare Unterstützungsleistungen angeboten werden, so dass sich hier 

Leistungen möglicherweise kumulieren und eine (zusätzliche) Berufseinstiegsbegleitung 

keine Wirkung entfalten könnte. 

Die Maßnahmen wurden anhand eines bundesweiten öffentlichen Ausschreibungsverfah-

rens in regionalen Losen von der Bundesagentur für Arbeit im Januar 2009 vergeben. Die 

Laufzeit dauert bis zum 31.01.2012 und kann durch Optionsregelung einmalig bis maximal 

31.07.2014 verlängert werden. Es waren in den Losen 23.785 Plätze vorgesehen. Durch 

eine einvernehmliche Regelung ist eine Erhöhung der Platzzahlen um bis zu 30 % jederzeit 

möglich. Innerhalb des jeweiligen Loses ist eine Verschiebung nicht besetzter Plätze auch 

zugunsten anderer (beteiligter) Schulen möglich. Es sollen dabei aber keine neuen Schulen 

einbezogen werden. Aufgrund des Erprobungsstatus handelt es sich hierbei um eine be-
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fristete Regelung, d. h. der letzte Eintritt sollte ursprünglich am 31.12. 2011 erfolgen. Ab 

Herbst 2010 konnten weitere 30.000 Jugendliche durch die Berufseinstiegsbegleitung ge-

fördert werden.3 

 

3 Vgl. Pressemitteilung des BMBF: Schavan. Jugendlichen eine Perspektive geben. Juni 2010: 
www.bmbf.de/press/2882.php  
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2.2. Vorgänger- und Orientierungsmodelle 
 

2.2.1. Patenschaftsmodelle 
 

Ein Vorbild für das neue Förderinstrument des Berufseinstiegsbegleiters war das Engage-

ment von Ehrenamtlichen, die junge Menschen beim Übergang in eine Berufsausbildung 

unterstützen, sogenannte „Patenschaftsprojekte“. Mit Ausbildungspatenschaften unterstüt-

zen ehrenamtlich engagierte Bürger und Bürgerinnen benachteiligte Jugendliche (vor al-

lem solche mit Migrationshintergrund)4 beim Übergang von der Schule in den Beruf, sie 

sollen helfen, Bildungsbenachteiligungen auszugleichen. Die Paten werden in der Regel 

von Hauptamtlichen bei Trägern koordiniert, begleitet und beraten. 

Vergleichbare Projekte gibt es heute in vielen Städten, und es kommen ständig neue hinzu. 

Beispiele sind „Alt hilft Jung“5, „Jugend braucht Arbeit: Spenden Sie Vitamin B“6, „Arbeit 

statt Stütze“7, „Projekt Jugendpaten“8 usw. Bei diesen Ausbildungs- und Bildungspaten 

handelt es sich um ältere, erfahrenere Personen, die jüngere begleiten und unterstützen, 

sie in ihrer schulischen Entwicklung fördern und ihnen bei der beruflichen Orientierung 

zur Seite stehen.9 Patenschaftsprojekte können auf verschiedenen Modellen beruhen. Die 

geläufigste Form von Patenschaften ist die 1:1- oder Tandembegleitung, d. h. ein Pate/eine 

Patin begleitet individuell und über einen längeren Zeitraum ein Kind bzw. einen Jugendli-

chen. Andere Formen der Begleitung durch Paten finden sich auch in der Arbeit mit klei-

nen Gruppen. 

 

m~íÉå~íä~ë=

Einen Überblick über laufende Patenschaftsprojekte gibt die Projektdatenbank „Aktion 

zusammen wachsen“ , erstellt von INBAS Sozialforschung im Auftrag der Beauftragten der 

4 Der Anteil der Begleiteten mit Migrationshintergrund beträgt im Durchschnitt rund drei Viertel und 
 28 % der Projekte sprechen Migranten und Migrantinnen direkt als Zielgruppe an (siehe: www.aktion-
zusammen-wachsen.de/data/downloads/webseiten/Patenatlas_20.08.pdf, S. 7). 

5 www.althilftjung.de  

6 www.invia.caritas.de/aspe_shared/form/download.asp?nr=1383898form_typ=...  

7 www.berufsbildung.nrw.de/angebote/jfbk/recht/teil31.html  

8 www.bistummuenster.de/Arbeitswelt 

9 www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/mationaler-bund-fuer-ausbildungs-und-fachkräftenachwuchs-
in-deutschland-2007-2010,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf . S.9 
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Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.10 Sie umfasst Projekte aus 

dem gesamten Bundesgebiet und wird laufend erweitert. 

In der dem „Patenatlas“11 zugrunde liegenden Studie wurden bundesweit 166 Projekte mit 

mehr als 5.100 Patinnen und Paten recherchiert. Einzelne Patenschaftsprojekte stammen 

bereits aus den 1970er-Jahren, der Gründungsboom erfolgte aber erst in den Jahren nach 

2004. 

Die Untersuchung fasst zentrale Ergebnisse zusammen, von denen einige speziell für den 

Übergang Schule – Beruf (und damit die Berufseinstiegsbegleitung) relevant sind: 

 

sÉêä®ëëäáÅÜÉ=ìåÇ=ÇçÅÜ=ÑäÉñáÄäÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå=

Patenschaftsprojekte sind ähnlich wie die Berufseinstiegsbegleitung charakterisiert durch 

eine individuelle längerfristige Begleitung, ausgerichtet an den individuellen Förderbedar-

fen von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern. Sie können stabile, verbindliche und ver-

lässliche Beziehungen in einem oft für die Jugendlichen instabilen Umfeld bieten, das oft 

von Unsicherheit und brüchigen Beziehungen geprägt ist. Durch flexible, erreichbare, per-

sönliche Hilfen können Bildungskarrieren der Begleiteten positiv beeinflusst werden. 

 

dÉëí~äíìåÖ=îçå=§ÄÉêÖ®åÖÉåW=mêçàÉâíÉ=áã=_ÉêÉáÅÜ=§ÄÉêÖ~åÖ=pÅÜìäÉ=áå=^ìëÄáäÇìåÖ=

Paten und Patinnen setzen ihre beruflichen Kontakte („Vitamin B“) ein, um die jungen 

Menschen im Übergang von der Schule in die Ausbildung zu unterstützen und verschaffen 

ihnen Zugang zu Betrieben und berufsrelevanten Organisationen, den ihnen ihre Familien 

nicht ermöglichen könnten. Die Beziehungen zu Ämtern und Behörden, Beratungseinrich-

tungen und Stiftungen, Vereinen und Verbänden, Freiwilligenagenturen und nicht zuletzt 

zu Unternehmen und Betrieben, die Paten und Patinnen einsetzen können, um den Ju-

gendlichen zu helfen, wird soziales Kapital wirksam. 

 

=

=

10 www.aktion-zusammen-
wachsen.de/index.php?id=70&records=10&start_record=10&atlas_blnd=0&atlas_plz=&atlas_spunkt=2&projekt 

11  www.aktion-zusammen-wachsen.de/data/downloads/webseiten/Patenatlas_20.08.pdf 
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nì~äáÑáòáÉêìåÖ=ìåÇ=bêÑ~ÜêìåÖë~ìëí~ìëÅÜ=ëáåÇ=ìåÉêä®ëëäáÅÜ=

Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie ein regelmäßiger Erfahrungsaus-

tausch ermöglichen den Paten und Patinnen professionelle Vorbereitung und Begleitung. 

Vor allem das Ausbalancieren von Nähe und Distanz in den Patenschaftsbeziehungen ist 

eine wichtige Aufgabe, um Überforderungen und Unsicherheiten zu vermeiden. 

 

 

mêçÑÉëëáçåÉääÉ=Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉ=råíÉêëí íòìåÖ=

Eine professionelle Unterstützung der Paten und Patinnen durch Hauptamtliche trägt in 

erheblichem Maße zum Erfolg bei. Patinnen und Paten brauchen einen klaren Rahmen 

und Leitlinien für die Tätigkeit. Darüber hinaus bedarf es 

Trainings und Schulungen zur Weiterentwicklung der personalen, kommunikativen 

und sozialen Kompetenzen und den Umgang mit Konflikten; 

fachlicher Schulungen in den Bereichen Didaktik, Lernstrategien, rechtliche Fragen 

und zum Berufsbildungssystem; 

Reflexion im kollegialen Kreis und durch Supervision und nicht zuletzt 

eines kontinuierlichen Erfahrungsaustausches. 

 

 

m~íÉå=ìåÇ=m~íáååÉå=ãáí=jáÖê~íáçåëÜáåíÉêÖêìåÇ=ÉáåÄÉòáÉÜÉå=

Besonders in Familien mit Migrationshintergrund können Vertrauen aufgebaut und kultu-

relle Barrieren überwunden werden, wenn der Pate oder die Patin selbst Migrationserfah-

rung oder einen Migrationshintergrund hat. Die Anerkennung des Projekts ist möglicher-

weise größer und die Patinnen und Paten können eine Vorbildfunktion einnehmen. 

Neben der Darstellung der zentralen Qualitätskriterien im „Patenatlas“ stellt der „Leitfa-

den für Patenschaften“ Übungen, Checklisten und Materialien für Paten/Patinnen zur Ver-

fügung, die auch für Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen wichtig sein könnten. 
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mêçÖê~ããW=m~íÉåëÅÜ~ÑíÉå=Ñ ê=^ìëÄáäÇìåÖ=

Im Rahmen des „Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit“ wurde 

1999 für fünf Jahre das Programm „Patenschaften für Ausbildung“ beschlossen, mit dem 

zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen werden sollten. Mit der Durchführung des Pro-

gramms wurde die “Patenschaftsstelle für Ausbildung“ bei der Stiftung Begabtenförde-

rungswerk berufliche Bildung betraut und mit Personalmitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung gefördert. Auftrag an die Patenschaftsstelle war, bestehende Aus-

bildungspatenschaften zusammenzuführen und zu unterstützen  (vgl. WEYRATHER, 2006). 

Die neue Leistung der Berufseinstiegsbegleitung sollte diese bestehenden ehrenamtlichen 

Projekte, die von Verbänden, Vereinen, Kirchen, Gewerkschaften oder anderen Organisa-

tionen ins Leben gerufen und getragen wurden, unterstützen und ergänzen. Auch die im 

Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs (vgl. NATIONALER PAKT 2007) 

geforderten „Mentoren aus der betrieblichen Praxis“ (insbesondere ehemalige Fach- und 

Führungskräfte), die vor Ort in den Schulen tätig werden, sollen in die Kooperation einbe-

zogen12 und positive Synergieeffekte genutzt werden. 

Aus einer Auswertung bestehender Patenschaftsprojekte wurden inhaltliche Eckpunkte 

abgeleitet, beispielsweise in Bezug auf die Erfahrungen und die Anforderungen an das 

Personal. Absicht der Bundesregierung war es, diese Leistung für Jugendliche jenseits der 

Ehrenamtlichkeit zu verstetigen.13 Alle drei Aspekte von Patenschaften wurden in die Be-

rufseinstiegsbegleitung mit aufgenommen: Sie unterstützt die Jugendlichen beim Erreichen 

eines Schulabschlusses, bei der Berufsorientierung und Berufswahl und bei der Lehrstel-

lensuche bis in die Ausbildung hinein. 

=

2.2.2. Schulsozialarbeit 
 

Wenn man Schulsozialarbeit definiert als „eine Kooperation unterschiedlicher Professio-

nen im Rahmen von Schule mit dem Gegenstand ‚soziale Seite des Lernens‘ und der Ziel-

setzung, Schulerfolg zu sichern, wo er bedroht ist“ (Wieland 2010, 138)14, lässt sich die 

Berufseinstiegsbegleitung als eine Form von Schulsozialarbeit verstehen. Allerdings liegt 

12 Siehe: Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14.03.08; Bundesrat, Drucksache 167/08, S.14 

13 Ebd., S. 14 

14 Wieland bezieht sich auf die Beschreibung eines Modellprojektes.
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der Schwerpunkt der Berufseinstiegsbegleitung auf einer bestimmten Zielgruppe und ist 

auf ein bestimmtes Ziel, die berufliche Orientierung, bzw. Integration gerichtet. Schulsozi-

alarbeit bietet Erfahrungen, Ansätze und Konzepte, an denen sich Berufseinstiegsbegleiter 

und Berufseinstiegsbegleiterinnen wie Entscheidungsträger bzw. durchführende Organisa-

tionen orientieren können; deshalb wird an dieser Stelle auf die Konzeption des Kooperati-

onsverbundes Schulsozialarbeit Bezug genommen, der 2001 für den fachlichen Austausch 

von Wissenschaft, Praxis und Trägern gegründet wurde (vgl. KOOPERATIONSVERBUND 

JUGENDSOZIALARBEIT 2010). Für die Berufseinstiegsbegleitung relevante Aspekte sind 

dabei: 

=

^êÄÉáíëÄÉêÉáÅÜÉ=ìåÇ=^åÖÉÄçíÉ=îçå=pÅÜìäëçòá~ä~êÄÉáí=

Die Schulsozialarbeit deckt in der Beschreibung des Kooperationsverbundes Schulsozial-

arbeit folgende Arbeitsbereiche ab: 

Individuelle Beratung für Kinder und Jugendliche in informellen Situationen oder als for-

melles Beratungsangebot zu fest vereinbarten Terminen. 

Individuelle Förderung als Einzelfallhilfe, um Benachteiligungen abzubauen und präventi-

ve Hilfe zu gewährleisten. Sie bezieht Familienarbeit, soziale Gruppenarbeit und Sozial-

raumorientierung ein. Hierbei ist in vielen Fällen eine Vernetzung mit dem schulischen 

Lebensraum und anderen Jugendhilfeleistungen nötig. 

Offene Jugendarbeit bietet vielfältige Angebote, wie beispielsweise Schülercafés, Ge-

sprächskreise und Aktionen, die zielgruppenorientiert oder themenorientiert ausgerichtet 

sind und den Jugendlichen Möglichkeiten geben, Kontakte zu gestalten, soziale Kompeten-

zen zu erweitern, Vertrauen aufzubauen oder mit dem Schulsozialarbeiter/der Schulsozi-

alarbeiterin ins Gespräch zu kommen. 

Das breite Spektrum sozialpädagogischer Gruppenarbeit bezieht sich auf zielgruppen- 

oder themenorientierte Angebote mit spezifischen Interessen oder Fragestellungen als 

Ausgangspunkte für gemeinsame Aktivitäten und Erfahrungen. Dazu gehören auch Ange-

bote für ganze Schulklassen, wie beispielsweise soziales Kompetenztraining, Klassenfahr-

ten und Projekte. 

Schulsozialpädagogen bieten Konfliktbewältigung in Form sozialpädagogischer Gruppen-

arbeit an, bauen Peer-Mediationsgruppen an den Schulen auf und koordinieren deren Tä-

tigkeit. Sie unterstützen Lehrkräfte dabei, Klassenkonflikte oder akute Krisen in Klassen 



24

zu bearbeiten, vermitteln bei Konflikten zwischen Lehrkräften, Schülern/Schülerinnen und 

deren Eltern, initiieren Projekte zur Gewaltprävention und Organisieren die Ausbildung 

von Streitschlichtern und Streitschlichterinnen. 

Im Rahmen schulbezogener Hilfen und mit dem Ziel, Lern- und Lebensprobleme zu bewäl-

tigen und damit Schulverweigerung vorzubeugen, kooperieren sie mit den zuständigen 

Lehrkräften an der Schule. 

Berufsorientierung und Begleitung des Übergangs von der Schule in den Beruf als Aufga-

bengebiet der Schulsozialarbeit hilft, Berufs- und Lebensplanung zu verbinden, relevante 

Informationen zu bekommen und Berufswahlentscheidungen reflektiert zu treffen. Gleich-

zeitig bietet sie emotionalen Rückhalt. 

Die Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten erfolgt durch Beratung, the-

matische Gesprächsrunden, Hausbesuche und durch die Teilnahme an Elternversammlun-

gen. Sie vermittelt ggf. Jugendhilfeleistungen und unterstützt Eltern darin, Unterstüt-

zungsangebote von Beratungsstellen und anderen Hilfsorganisationen wahrzunehmen. 

Durch die Mitwirkung an Schulprogrammen und an der Schulentwicklung trägt die Schul-

sozialarbeit zu einem gemeinsamen und ganzheitlichen Bildungsverständnis bei. 

Sie bringt ihre ganzheitliche Sicht und ihre sozialpädagogische Kompetenz ein in die 

Schulentwicklung und in den schulischen Alltag. 

 

 

pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë=ìåÇ=e~åÇäìåÖë~åë®íòÉ=

Aufgabe der Schulsozialarbeit ist es, professionelle sozialpädagogische Denk- und Hand-

lungsweisen in die Schule einzubringen. „Schulsozialarbeiter/-arbeiterinnen tragen dazu 

bei, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen, indem sie schulisch weniger Erfolg-

reiche darin unterstützen, ihre Stärken zu entfalten, ihre Ressourcen zu erschließen und 

ihre Lebensperspektiven zu entwickeln. Ausgrenzungen und dem Risiko des Scheiterns in 

der Schule wird damit entgegen gewirkt.“ (KOOPERATIONSVERBUND 

SCHULSOZIALARBEIT 2007, 5). 

Für benachteiligte Kinder und Jugendliche, die an den Anforderungen der Schule schei-

tern oder zu scheitern drohen, bietet Schulsozialarbeit entscheidende Hilfestellungen. Sie 

ist im Alltag von Kindern und Jugendlichen präsent und ohne Umstände erreichbar, unter-
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stützt sie darin, ihre Stärken zu entfalten, ihre Ressourcen aufzuspüren, Anerkennung zu 

bekommen und ihre Lebensperspektiven zu entwickeln. Schulsozialarbeit hilft, den Le-

bensraum Schule auch für weniger erfolgreiche Kinder und Jugendliche zu erschließen 

und eine Ausgrenzung aus dem Schul- bzw. Bildungssystem zu verhindern. 

Sie nimmt eine Brückenfunktion zwischen den einzelnen Sozialisationsinstanzen Schule, 

Eltern und Jugendhilfe wahr, indem sie Lehrkräfte und Eltern in Erziehungsfragen berät. 

Ihr Repertoire an Sicht- und Herangehensweisen und Aktivitäten kann auch bei einer Er-

weiterung des Auftrags von Lehrkräften nicht durch diese allein realisiert werden. 

Schulsozialarbeit setzt die allgemeinen Ziele und Aufgaben der Jugendhilfe um. Erfolgrei-

che und wirksame Schulsozialarbeit ist dabei gleichberechtigter Partner von Schule. D. h. 

als Jugendhilfemaßnahme im System der Schule ist sie eigenständig in der Zielsetzung und 

im methodischen Vorgehen, kooperiert aber eng mit der Schule. 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die gesamte Persönlichkeit des Kindes oder der/des Ju-

gendlichen. 

Einem ganzheitlichen Bildungsverständnis entsprechend wird der Sozialraum (Wohnort/ 

Stadtteil, Betrieb, Familie, Sozialstruktur etc.) in die Arbeit einbezogen. Sozialräumliche 

Arbeit umfasst auch die Vernetzung mit dort vorhandenen sozialen Diensten und Einrich-

tungen. Schulsozialarbeit soll im Sinne der Prävention potenzielle Benachteiligungen früh-

zeitig erkennen und professionell entgegensteuern. Dabei orientiert sie sich am pädagogi-

schen Prinzip der Partizipation, sie beteiligt Schülerinnen und Schüler und befähigt sie zu 

eigenverantwortlichem Handeln. 

 

^åÑçêÇÉêìåÖëéêçÑáä=

Als zentrale Anforderungen an die Schulsozialarbeit benennt der Kooperationsverbund 

Schulsozialarbeit „Basiswissen, Orientierungswissen, Handlungsfähigkeit und Reflexions-

fähigkeit“ (ebd., 10). Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter müssen umfangrei-

che Kenntnisse mitbringen, z. B. grundlegende Kenntnisse über die unterschiedlichen Le-

benswelten und -kulturen, Einblick in Forschung über informelle und formelle Bildungs-

prozesse, Grundkenntnisse in Schul- und Sonderpädagogik, in Verhaltens- und Entwick-

lungspsychologie, rechtliche Grundlagen, Einblicke in die Struktur des Systems Schule und 

in Entwicklungen des Bildungswesens. 
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Sie müssen in der Lage sein, Kommunikationsprozesse zwischen unterschiedlichen Part-

nern anzuregen, zu gestalten und zu vermitteln. Dazu benötigen sie Kommunikationskom-

petenz, Teamfähigkeit sowie Sicherheit im Auftreten, auch im öffentlichen Raum. 

=

=

hçåÑäáâíéçíÉåíá~ä=ìåÇ=dêÉåòÉå=

In der Praxis sind Schulsozialarbeiter/-arbeiterinnen in sehr unterschiedlicher Weise ver-

netzt, unterstützt und anerkannt. Wird Schulsozialarbeit auf der einen Seite (noch immer) 

auf ihre Rolle als Problemlöser und „Krisenfeuerwehr“ reduziert, gilt sie andererseits zu-

nehmend als eine wichtige Ergänzung um „das Soziale“ und somit als wichtiger Beitrag 

zur Weiterentwicklung von (schulischer) Bildung. 

Die Entwicklung der Schulsozialarbeit zeigt, wie schwierig sich diese Rolle externer (sozi-

alpädagogischer) Fachleute im System Schule gestaltet. Vielfach stehen sie allein einer 

„Übermacht“ des Systems gegenüber - ausgestattet mit einem anderen beruflichen Selbst-

verständnis und mit einer anderen Aufgabe. Viele müssen sich gegen Versuche wehren, sie 

für andere Aufgaben zu vereinnahmen (Vertretung), zu funktionalisieren (Sanktionen oder 

Befriedung der Störenfriede) oder Lücken zu füllen. 

Aus der Übertragung von Methoden und Grundsätzen aus der sozialen Arbeit auf das Sys-

tem ergibt sich Konfliktpotenzial, das von Stefan Liebig15 wie folgt benannt wird: 

Schulsozialarbeit ist von der Grundhaltung her ein freiwilliges Angebot, während 

die schulische Lösung von Problemen, die das Lernen behindern, nicht freiwillig ist. 

Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen sollten nicht Unterricht erteilen, 

werden aber oft gebeten, dies zu tun. 

Die Sanktionierung von Schülern im Rahmen von Schulsozialarbeit ist problema-

tisch. 

Schulsozialarbeit ist kein therapeutisches Angebot, kann aber wie bei umfassenden 

Erziehungshilfen Therapie oder Jugendhilfe vermitteln. 

 

15 www.schulsozialarbeit.eu, 2009 
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Das Institut für Sozialdienste in Vorarlberg weist auf den Erwartungsdruck und gleichzei-

tig die Grenzen von Schulsozialarbeit hin: „Die Arbeit der Schulsozialarbeit ist geprägt von 

externen und internen Zuschreibungen, wie zum Beispiel: Schulsozialarbeit soll Schule 

störungsfrei machen oder SchülerInnen ‚reparieren‘. Aufgrund der teils unrealistischen 

Erwartungen, der hohen Komplexität, den knappen Ressourcen, der Vielzahl an Perso-

nen/-gruppen, die in der Schule wirksam sind, ist es kaum möglich, diesen Anforderungen 

zu entsprechen“ (SPECK, 2009, 97 ff). Speck fasst empirische Befunde zum Aspekt der Ko-

operation zwischen Lehrkräften und Schulsozialarbeitern und Schulsozialarbeiterinnen 

zusammen, beschreibt Erklärungsansätze für Kooperationsprobleme sowie Lösungsansät-

ze für gelingende Kooperation. Die von ihm zusammengefassten empirischen Befunde wei-

sen z. B. darauf hin, dass  

es „deutliche Informationsdefizite über Strukturen, rechtliche Grundlagen und Auf-

gaben der jeweiligen Profession“ (ebd., 98) gibt; 

große Unterschiede im Selbst- und Fremdverständnis von Lehrkräften und Schulso-

zialarbeitern/Schulsozialarbeiterinnen existieren, vor allem bezogen auf außerschu-

lische Angebote; 

Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen „vor allem dann auf eine hohe 

Kooperationsbereitschaft treffen, wenn diese über ein breites Aufgabenverständnis 

und hohe berufliche Selbstsicherheit verfügen“ (ebd., 99); 

Schulsozialarbeit dort, wo sie auf eine hohe Akzeptanz trifft, nicht zwangsläufig 

auch auf eine Kooperationsbereitschaft der Lehrenden stößt und eine Zusammen-

arbeit in problematischen Fällen zwar begrüßt wird, aber nicht in eine gemeinsame 

Suche nach Problemlösungen einmündet; 

auch Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen ihre „nachgewiesenen Vor-

urteile gegenüber der Institution Schule und den LehrerInnen abzubauen“ (ebd. 99) 

haben. 

 

2.3. Konzeptionelle Anregungen

 

Aus den Erfahrungen und den Ergebnissen der Patenschaftsprojekte, die im „Patenatlas“ 

veröffentlicht sind, aber auch auf der Erfahrungsmatrix der Schulsozialarbeit lassen sich 

Anregungen ableiten für die Berufseinstiegsbegleitung. Sie betreffen: 
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die Auswahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die Berufseinstiegsbeglei-
tung, 

die Begleitung und Qualifizierung dieser und 

die Vernetzung als zentrales Qualitätsmerkmal. 

 

 

mÉêëçå~äI=nì~äáÑáâ~íáçå=ìåÇ=pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë==

Aufgrund der Anforderungen der Bundesagentur für Arbeit an die fachlichen Vorausset-

zungen des Personals haben wir es derzeit nicht mit einer heterogenen Berufsgruppe zu 

tun, denn als Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen können sowohl Techni-

ker/Technikerinnen, Meister/Meisterinnen etc. wie auch sozialpädagogische Fachkräfte 

eingesetzt werden. Die Heterogenität ihrer Voraussetzungen und die Vereinzelung an den 

Schulen erschweren ein einheitliches Aufgabenverständnis. 

Denkbare Synergieeffekte können aufgrund des vereinzelten Einsatzes an den Schulen 

kaum wirksam werden. 

Der Bezug auf die Schulsozialarbeit verdeutlicht die Notwendigkeit einer eigenständigen 

konzeptionellen Grundlage und die Definition eines beruflichen Selbstverständnisses. 

Das Anforderungsprofil reicht weit über die Anforderungen an Paten hinaus, es umfasst 

schulische, berufsbezogene und persönliche Hilfen, die Einbindung und Behauptung im 

System Schule und die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven und Ansätze wie 

Berufsorientierung, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Elternarbeit etc. Anforde-

rungsprofile in diesem Sinne sollten erstellt und zur Grundlage der Personalauswahl ge-

macht werden. 

Zu beachten sind dabei Anforderungen, die sich aus der Förderung spezifischer Zielgrup-

pen ergeben, z. B. interkulturelle Kompetenzen, Feld- und Zielgruppenkompetenzen. 

 

mêçÑáäÄáäÇìåÖ=ìåÇ=mêçÑÉëëáçå~äáëáÉêìåÖ==

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Schulsozialarbeit befürworten viele Expertin-

nen und Experten eine Anbindung an einen Träger der Jugendhilfe und nach Möglichkeit 

an ein Team mit Schulsozialarbeitern und Schulsozialarbeiterinnen. Diese Einbindung 

hilft, ein eigenes berufliches Selbstverständnis zu entwickeln, Rollenkonflikte kollegial zu 
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beraten und sich in der Schule zu verorten. Nicht zuletzt können durch eine enge Vernet-

zung und Verzahnung auch Hilfen bessert koordiniert und Informationen effektiver ausge-

tauscht werden. Ähnlich wie die Forderung nach laufender Qualifizierung der Paten muss 

eine kontinuierliche Qualifizierung der Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen erfol-

gen und zwar auf ähnlichen Ebenen: 

Training zur Weiterentwicklung kommunikativer Kompetenzen und zum Umgang 

mit spezifischen Konflikten mit den Akteuren Schule (Lehrkräfte), Eltern und Erzie-

hungsberechtigte und den Jugendlichen; 

fachliche Schulungen, die sowohl die Akquise von Ausbildungsstellen und das Agie-

ren auf dem regionalen Ausbildungsmarkt betreffen als auch die Förderung von 

lernschwachen Schülern und Schülerinnen; 

kollegiale Beratung und Reflexion; 

Supervision. 

 

sÉêåÉíòìåÖ=~äë=òÉåíê~äÉ=nì~äáí®íë~åÑçêÇÉêìåÖ=

Die Gestaltung der Berufseinstiegsbegleitung stellt hohe Anforderungen an die Netzwerk-

arbeit der beteiligten Fachkräfte und bildet einen zentralen Bestandteil eines notwendigen 

Konzepts. Die Fachkräfte sollen mit zahlreichen Akteuren des Übergangssystems zusam-

menarbeiten, Paten unterstützen und Brücken in die Arbeitswelt wie auch in die Lebens-

welt bauen. Dafür brauchen sie Strukturen, die eine verlässliche Arbeitsplanung erlauben. 

Dazu zählen auch langfristige Arbeitsverhältnisse und eine enge regionale Einbindung. 

Träger, die die Berufseinstiegsbegleitung durchführen, müssen deshalb in der Region ver-

ankert sein, d. h. durch eine langjährige Tradition der Beschäftigung mit benachteiligten 

Zielgruppen und der Integration in Ausbildung und Arbeit über vielfältige Netzwerkbezie-

hungen verfügen und diese Ressourcen gewinnbringend für die Jugendlichen einsetzen. 

Dieser Aspekt sollte bei zukünftigen Ausschreibungen einen größeren Stellenwert einneh-

men. 
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3. Strukturelle Einbettung 
 

Das Kapitel beleuchtet, in welche übergeordneten Konzepte die Berufseinstiegsbegleitung 

eingebettet ist. Sie gehört in das Handlungsfeld Berufsorientierung, das in der gegenwärti-

gen Gesellschaft weit mehr umfasst als die Berufswahl und die Einmündung in Ausbildung. 

Die Berufseinstiegsbegleitung ist in das jeweilige Berufsorientierungskonzept „ihrer“ Schu-

le  so vorhanden  einzubinden. Programmatisch bildet die Berufseinstiegsbegleitung ein 

Glied einer Bildungskette, das auf den Ergebnissen der Potenzialanalyse und des Berufs-

orientierungsprogramms aufbaut. 

 

3.1. Berufseinstiegsbegleitung als Teil eines Berufsorientierungskon-
zepts  

 

Berufseinstiegsbegleitung stellt einen Baustein der Aktivitäten im Übergang Schule – Beruf 

dar, die u. a. der Berufsorientierung dienen. Berufsorientierung wird heute als umfassen-

der Prozess verstanden, bei dem es nicht mehr nur um eine einmalige Berufswahl, son-

dern um die Gestaltung einer Biografie in einer vom Wandel geprägten Zeit geht. 

„Berufsorientierung lässt sich definieren als ein lebenslanger Prozess der Annäherung und 

Abstimmung zwischen Interessen, Wünschen, Wissen und Können des Individuums auf der 

einen und den Möglichkeiten, Bedarfen und Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt 

auf der anderen Seite. Beide Seiten, und damit auch der Prozess der Berufsorientierung, 

sind sowohl von gesellschaftlichen Werten, Normen und Ansprüchen, die wiederum einem 

ständigen Wandel unterliegen, als auch den technologischen und sozialen Entwicklungen 

im Wirtschafts- und Beschäftigungssystem geprägt. Berufsorientierung ist somit ein Lern-

prozess, der sowohl in formellen organisierten Lernumgebungen als auch informell im 

alltäglichen Lebensumfeld stattfindet (vgl. Famulla/Butz 2005)“ (Deeken/Butz 2010, 19). 

Berufseinstiegsbegleitung hat die Aufgabe, beide Seiten zu unterstützen: 

Den/die Jugendliche/n in der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit externen 

Anforderungen: 

Sie schafft Gelegenheiten, eigene Kompetenzen zu erleben und zu erkennen, eigene 

Interessen, Neigungen und Stärken zu reflektieren und in Beziehung zu setzen zu 

externen Anforderungen, eigene Ziele und den derzeitigen Standort zu bestimmen 

sowie Pläne für die eigene Entwicklung mit Unterstützung umzusetzen. 
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Externe Akteure in der Vermittlung von Anforderungen wie auch in der Auseinan-

dersetzung mit den jeweiligen Jugendlichen: 

Sie vermittelt Kontakte und Gelegenheiten, um die Anforderungen der Berufe, der 

Arbeitswelt und der Gesellschaft an die Jugendlichen heranzutragen. Darüber hin-

aus vertritt sie die Interessen der jeweiligen Jugendlichen bzw. der Zielgruppe(n) in 

der Kooperation mit anderen Akteuren des Übergangsfeldes. 

Dieser erweiterte Begriff von Berufsorientierung verdeutlicht, dass sich auch die Berufs-

einstiegsbegleitung nicht auf das Thema Beruf beschränkt. Es geht um die Befähigung von 

Jugendlichen, ihr Leben zu meistern, beruflich wie persönlich zu recht zu kommen. Insbe-

sondere bezogen auf Jugendliche mit ungünstigen Startchancen erfordert dies eine Per-

spektive, die über schulische Leistungen und Berufswahl hinausgeht und die jeweiligen 

Lebenswelten der Jugendlichen einbezieht. 

Die Berufseinstiegsbegleitung soll sich in ein Gesamtkonzept der Berufsorientierung in 

einer Kommune oder an einer Schule einfügen, dem ein gemeinsames Verständnis von 

Berufsorientierung zugrunde liegt. Die von den unterschiedlichen Akteuren eingebrachten 

Bausteine sind darin logisch miteinander verbunden und aufeinander abgestimmt (vgl. 

Deeken/Butz 2010, 26 - 40). 

 

3.2. Einbettung in Bildungsketten 
 

Die Berufseinstiegsbegleitung ist ein Element in der Bildungskette des BMBF. Diese Initia-

tive soll neue und bestehende Förderinstrumente zusammenführen und das Übergangssys-

tem strukturell weiterentwickeln im Sinne verbesserter Abschlüsse und Anschlüsse. 

Die Bildungsketten bestehen aus drei Elementen: 

Potenzialanalysen ab der 7. Klasse, 

Berufsorientierungsmaßnahmen für Schüler/Schülerinnen ab der 8. Klasse, 

Berufseinstiegsbegleitung. 
 

Die Bildungsketten orientieren sich am dargestellten erweiterten Verständnis von Berufs-

orientierung, durch sie sollen junge Menschen unterstützt werden, sich mit sich selbst und 

den Anforderungen des Berufslebens auseinanderzusetzen, darauf aufbauend Kompeten-

zen zu entwickeln und die eigene Biografie zu gestalten. 
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Die Instrumente der Berufsorientierung werden hier als Module verstanden. Sie bauen 

aufeinander auf, lassen sich aufeinander beziehen und können in Berufsorientierungskon-

zepte eingefügt werden. 

Die Potenzialanalyse setzt – bereits lange vor der Berufswahl – bei der Person selbst an. 

Schülerinnen und Schüler ab den 7. Klassen erhalten hier Gelegenheit, alternativ zu schu-

lischen Lernformen und Erfahrungen eigene Kompetenzen, Neigungen, Interessen kennen 

zu lernen und zu anderen zu zeigen. Die Ergebnisse bilden eine Grundlage für die Arbeit 

der Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen. 

Auf der Grundlage der in der Potenzialanalyse erkannten Kompetenzen vermitteln Praxis-

erfahrungen in Werkstätten in den 8. Klassen Anforderungen und konkretes Erleben in 

bestimmten Berufsfeldern. Sie werden in der 9. Klasse ergänzt durch begleitete Praktika. 

Auch diese Ergebnisse soll die Berufseinstiegsbegleitung aufgreifen. Ihre Förderung ba-

siert auf einer profunden Kenntnis der individuellen Resultate in enger Abstimmung mit 

denjenigen, die diese Module durchgeführt haben und mit Lehrkräften.  

 

3.3. Einbettung in ein regionales Übergangsmanagement 
 

In kaum einem anderen Bildungssektor existiert solch eine Vielfalt und damit auch Un-

übersichtlichkeit an Projekten und Angeboten wie im Arbeitsfeld „Übergang Schule-Beruf“. 

Dies resultiert vor allem aus den unterschiedlichen Zuständigkeiten und den verschiede-

nen Förderprogrammen des Bundes, der Länder und der EU. In den 10 Leitlinien des In-

novationskreises Berufliche Bildung von 2007 (vgl. BMBF 2007) und der Qualifizierungsof-

fensive der Bundesregierung von 200816 werden der Aufbau einer transparenten und ab-

gestimmten Gesamtarchitektur der Förderinstrumente, „ein verbessertes Übergangsmana-

gement zwischen Schule und Ausbildung … und entsprechend koordinierte Gesamtstrate-

gien in den Regionen“ (BMBF 2007, 14) gefordert. 

Da es nötig ist, das Förderprogramm der Berufseinstiegsbegleitung mit anderen Maßnah-

men und Aktivitäten am Übergang Schule-Beruf zu verzahnen und Synergieeffekte zu nut-

zen, muss es in regionale Handlungskonzepte eingebunden werden. Nach Einschätzung 

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kann „nicht allein die Existenz 

16  www.bmbf.de/de/8500.php  



33

des Programms, sondern insbesondere die Art seiner Implementierung vor Ort und die 

gewählte Ausgestaltung des Prozessverlaufs …einen entscheidenden Einfluss auf die Wir-

kung des Programms und somit auf die Zielindikatoren haben.“17 

Die WEINHEIMER INITIATIVE 2007 sieht lokale Verantwortungsgemeinschaften, wie z. B. 

die Kommunen oder Landkreise, in einer (Mit-)Verantwortung für die Sicherung der Be-

rufs- und Lebensperspektive von jungen Menschen. Sie sollten insbesondere durch eine 

kommunale Koordinierung aller Aktivitäten am Übergang von der Schule in die Arbeits-

welt dieser Aufgabe gerecht werden. Die Initiative fordert, dass Strukturen zum Nutzen 

junger Menschen leistungsfähig gestaltet werden müssen. Gleichzeitig „leiden (sie) jedoch 

regelmäßig unter mangelnder Verstetigung und zu geringen Ressourcen, sind in ihrer 

Koordinierungskompetenz vielfältig beschränkt, werden in den einschlägigen gesetzlichen 

und sonstigen Rahmenregelungen nicht angemessen platziert und insgesamt als eine zent-

rale integrative Strategie auf kommunaler Ebene zu wenig anerkannt“ (WEINHEIMER 

INITIATIVE, 2007, 5 f). Daher wird eine „Kommunale Koordinierung“ gefordert, eine 

„kommunal verantwortete Bündelung und Abstimmung von Aktivitäten, die Herstellung 

von Transparenz und die Entwicklung und Anwendung gemeinsam vereinbarter Qualitäts-

standards für den Bereich des Übergangs von der Schule in Beruf und Arbeitswelt“ (ebd., 

7). 

Damit nicht das Nebeneinander verschiedener Unterstützungssysteme noch um ein weite-

res Instrument erweitert wird und sowohl bei Jugendlichen, deren sozialem Umfeld sowie 

bei beratenden Institutionen noch mehr Verwirrung entsteht, muss die Berufseinstiegsbe-

gleitung in ein regionales Übergangsmanagement eingebunden sein. Dabei geht es um die 

Entwicklung von regionalen Strukturen, die Nachhaltigkeit und längere Planungen ermög-

lichen (vgl. KÜHNLEIN, 2009).  

Das Hamburger Institut für berufliche Bildung nennt zwei Arten von Übergangsmanage-

ment: 

léÉê~íáîÉë=§ÄÉêÖ~åÖëã~å~ÖÉãÉåí=

Aktivitäten, mit denen Jugendliche direkt zur Aufnahme einer Berufsausbildung oder einer 

beruflichen Erwerbstätigkeit geleitet werden. Diese Aufgabe wird wahrgenommen durch 

Bildungsbegleiterinnen und -begleiter, Übergangsmanagerinnen und -manager, Lehrkräfte 

und die Berufseinstiegsbegleitung. 

17 In: www.iab.de/765/section.aspx/Projektdetails/k091005n10 
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píê~íÉÖáëÅÜÉë=§ÄÉêÖ~åÖëã~å~ÖÉãÉåí=

Das abgestimmte Vorgehen und die Verzahnung bzw. Vernetzung der Akteure im Über-

gangssystem mit dem Ziel einer kohärenten Förderung und einem zielgerichteten Über-

gang ohne Warteschleifen. 
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4. Umsetzungsbeispiele 

Das folgende Kapitel zeigt auf, wie an einzelnen Standorten die Berufseinstiegsbegleitung 

umgesetzt worden ist. 

Zunächst war beabsichtigt, bei der Auswahl von Umsetzungsbeispielen der Berufsein-

stiegsbegleitung darauf zu achten, dass die Berufseinstiegsbegleitung in ein Regionales 

Übergangsmanagement eingebunden ist und sowohl ein strategisches als auch ein operati-

ves Modell von Übergangsmanagement vorliegt. 

Eine vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Auftrag gegebene Expertise 

(KÜHNLEIN, 2009) hatte zum Regionalen Übergangsmanagement (RÜM) elf Standortprofi-

le erarbeitet. Hier setzten unsere Recherchen an. Es stellte sich heraus, dass im Rahmen 

der Ausschreibungsverfahren in diesen Regionen die Einbindung in ein regionales Hand-

lungskonzept nicht immer berücksichtigt wurde. An manchen Standorten des RÜM hat den 

Zuschlag für die Durchführung der Maßnahme ein Träger aus einer ganz anderen Region 

erhalten, der weder in der Region verankert und vernetzt, noch zu einer Kooperation mit 

dem RÜM bereit war. Teilweise standen auch andere Kriterien bei der Einbindung einer 

Berufseinstiegsbegleitung im Vordergrund, wie beispielsweise in Freiburg, wo zwar ein 

funktionierendes RÜM die Koordination von Projekten übernimmt und sich der beruflichen 

Integration von Jugendlichen annimmt, aber die Berufseinstiegsbegleitung nicht in Frei-

burg-Stadt ausgeschrieben wurde, weil die Schulen in der Regel mit Projekten und Initiati-

ven an der ersten Schwelle und zur Berufsorientierung überversorgt waren. 

Wie die Berufseinstiegsbegleitung umgesetzt wird, zeigen drei Beispiele. Ihre Darstellung 

bildet gute Praxis ab, weist auf Stolperstellen bei der Umsetzung hin und skizziert Lö-

sungsansätze für unterschiedliche Problemstellungen. An jedem Standort ist etwas ande-

res gut gelungen; für auftretende Probleme müssen Lösungen z. T. noch entwickelt oder 

erprobt werden.18 

18 Die Daten und Informationen wurden anhand von Expertengesprächen vor Ort gewonnen sowie durch 
Telefonate und im Austausch via E-Mail ergänzt.  
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Berufseinstiegsbegleitung im Landkreis Offenbach19 

 

4.1.1. Ausgangslage  
 

Dreizehn Städte und Gemeinden sind im Kreis Offenbach zusammengefasst, dem Kreis mit 

der höchsten Bevölkerungsdichte in Hessen und einem hohen Anteil an Migrantinnen und 

Migranten. Der Kreis Offenbach liegt zentral in der europaweit führenden Wirtschaftsregi-

on Rhein-Main, verfügt über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz und einen leistungsstarken 

Branchen-Mix mit innovativen Wachstumsindustrien. Die Arbeitslosenquote liegt im März 

2010 bei 6,6 % (Jugendliche und junge Erwachsene unter 25: 5,8 %)20. Der Kreis Offenbach 

ist seit 2005 Optionskommune21 und setzt mit der „Pro Arbeit - Kreis Offenbach (AöR)“ das 

Sozialgesetzbuch (SGB) II in Eigenregie um. 

Die Berufseinstiegsbegleitung ist hier eingebettet in ein regionales Handlungskonzept.  

  22 

19 Die folgenden Daten und Informationen basieren auf Gesprächen mit der Koordinatorin für das RÜM 
und drei Berufseinstiegsbegleiter(inne)n. 

20 www.kreis-offenbach.de/media/custom/350_4953_1.PDF 

20 Siehe dazu: www.laenderaktiv.de/laenderdb/index.php?action=gpc_detail&id_offer=106

21Die sogenannten Optionskommunen als „zugelassene kommunale Träger“ der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende besitzen die alleinige Trägerschaft für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II.
22 Kreisausschuss Offenbach, Planung und Controlling 50.2, Koordination Berufswegebeglei-
tung/Kompetenzagentur: Wege in die Zukunft. Angebote für junge Menschen im Kreis Offenbach. 2. Auf-
lage, April 2009 
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Wesentliche Bestandteile dieses Handlungskonzepts sind:  

Die BerufsWegeBegleitung, ein regionales Förder- und Beratungsangebot für Jugendli-

che mit besonderem Förderbedarf. Hier werden über die Beratung hinaus Projekte ko-

ordiniert und Unterstützungsnetzwerke mit regionalen Akteuren aufgebaut.  

Olov23, eine landesweite Strategie zur "Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei 

der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hessen". Eine der Aktivitäten 

von Olov war die Entwicklung eines „Berufswahlfahrplans Stadt und Kreis Offenbach“, 

der gemeinsam mit der Stadt Offenbach für Jugendliche und Eltern erstellt wurde. Der 

Berufswahlfahrplan teilt den Prozess der Berufsorientierung in Phasen auf und dient 

als Leitfaden zur Berufsorientierung. Ab der 7. Jahrgangsstufe soll er in den Schulen 

eingesetzt werden, zusammen mit dem Berufswahlpass und dem Offenbacher Portfo-

lio. Er zeigt auf, zu welchen Zeitpunkten Bezugspersonen und Kinder bzw. Jugendli-

che aktiv werden müssen, welche Informationsmöglichkeiten es gibt und weist auf 

fachliche Angebote hin. Darüber hinaus vernetzt er alle am Berufswahlprozess betei-

ligten Personen und beschreibt ihre Aufgaben. 

Schulverweigerung – Die 2. Chance24 – ein Projekt der BerufsWegeBegleitung für 30 

Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Offenbach, die der Schule fernbleiben. Kern 

der Förderung ist eine intensive Einzelfallhilfe mit der Methode des Case Manage-

ments durch zwei pädagogische Fachkräfte, die an den Partnerschulen Rodgau und 

Obertshausen tätig sind. Dort ist keine Berufseinstiegsbegleitung angesiedelt. 

Die Kompetenzagentur25 der BerufsWegeBegleitung, ein Förderinstrument für Jugend-

liche zwischen 14 und 25 Jahren, die durch bisherige Fördermöglichkeiten nicht oder 

nicht ausreichend erreicht wurden. Zugang finden die Sozialarbeiterinnen und Sozial-

arbeiter zu den Jugendlichen über ProArbeit, Allgemeiner Sozialer Dienst, Streetwork, 

Beratungsstellen, Schulen usw. 

 

Die Koordinationsstelle BerufsWegeBegleitung im Kreis Offenbach koordiniert die Projekte 

und Initiativen im Kreis Offenbach im Übergangssystem, sorgt für Kommunikation und 

24 www.zweitechance.eu/das_programm_schulverweigerung___die_2_chance 

25 www.kompetenzagenturen.de
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Austausch unter den Akteuren, für Veröffentlichungen und Handreichungen für Eltern und 

Jugendliche und für eine Professionalisierung der Integration von leistungsschwachen Ju-

gendlichen in die Arbeitswelt. 

 

 

4.1.2. Installation und Einbindung der Berufseinstiegsbegleitung 
=

Nach Ankündigung des Förderprogramms wurde vom Schulamt im Sommer 2008 eine 

Liste mit infrage kommenden Schulen erstellt und an die Arbeitsagentur bzw. die hessi-

sche Regionaldirektion weitergeleitet. Auf ihr befanden sich Schulen, an denen der Anteil 

der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hoch ist und solche Schulen, an 

denen noch verhältnismäßig wenige Unterstützungsprojekte laufen. Eine Vorabfassung der 

Ausschreibungsrichtlinien sah vor, Jugendhilfeträger bei der Auswahl einzubeziehen, dies 

wurde aber nicht umgesetzt. Im Herbst teilte die Arbeitsagentur mit, welche Schulen aus-

gewählt wurden und Anfang 2009, welche drei Träger den Zuschlag bekommen haben. 

Drei Schulen an den Standorten Dietzenbach, Dreieich und Mühlheim wurden ausgewählt 

und das Einverständnis der jeweiligen Schulleitung eingeholt. Die Maßnahme wurde an 

Träger vergeben, die bereits bekannt waren und sich durch ihre jahrelange Arbeit mit 

Jugendlichen an der ersten und zweiten Schwelle ausgezeichnet hatten: Das Berufsbil-

dungswerk Südhessen gGmbH, das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. und die 

Lernwerkstatt für Sprache und Bildung Dietzenbach. 

2010 arbeiten dort fünf Berufseinstiegsbegleiterinnen und Berufseinstiegsbegleiter an die-

sen drei Schulen mit insgesamt 65 Plätzen. Die Berufseinstiegsbegleiter und -

begleiterinnen treffen sich bei Bedarf zum Erfahrungsaustausch und zur kollegialen Bera-

tung, halten Kontakt auf der Trägerebene mit dem Olov-Beauftragten und nehmen einmal 

jährlich am „Großen BerufsWege-Tag“26 teil. Darüber hinaus sind alle Berufseinstiegsbe-

gleiter im Kreis Offenbach unterschiedlich an den Standorten in Projekte an der ersten 

Schwelle und in ein Netzwerk eingebunden. 

26 Der Berufswegetag findet seit 2003 jährlich im Herbst mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen statt. 
Regelmäßig kommen hier Fachkräfte des Übergangssystems zusammen (aus Schule, Jugendamt, Bera-
tung, Ehrenamt, Arbeitsagentur, Wirtschaft und Wissenschaft), um sich über die aktuelle Situation auszu-
tauschen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. 

Siehe dazu: www.kreis-offenbach.de/content/lang1/int_1162.128.1_0_1162.409.1.html
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Ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren gibt es zwar vereinzelt an Schulen im Land-

kreis Offenbach, jedoch nach den Aussagen der befragten Berufseinstiegsbegleiter und -

begleiterinnen nicht an den Schulen, an denen die Berufseinstiegsbegleitung angesiedelt 

ist. 

 

4.1.3. Berufseinstiegsbegleitung am Beispiel des Standortes Dietzenbach 
 

An der Hauptschule in Dietzenbach werden derzeit 35 Jugendliche von einer Vollzeit- und 

einer Teilzeitkraft begleitet. Günstige strukturelle Voraussetzungen und Startbedingungen 

waren an der Schule in Dietzenbach gegeben, weil es dort eine verantwortliche Lehrkraft 

für den Übergang Schule-Beruf gibt, die eng mit dem Berufseinstiegsbegleiter zusammen-

arbeitet und dessen wichtigster Ansprechpartner ist. Zur Etablierung der Berufseinstiegs-

begleiter hat darüber hinaus in erheblichem Maße das Engagement der verantwortlichen 

Lehrkräfte und vor allem auch der Schulleitung beigetragen. 

Räumlich war es zunächst schwierig, die Berufseinstiegsbegleiter in der Schule unterzu-

bringen. Als günstig für die Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen und die Integration 

der Berufseinstiegsbegleitung ins Schulleben erwies sich zunächst, dass sie mit ihrem Be-

ratungsraum zwischen den beiden Klassenzimmern der 8. Klassen angesiedelt wurden 

und so kurze Wege die Kommunikation erleichterten. Mittlerweile ist die Berufseinstiegs-

begleitung in Räume im Schulgelände, aber außerhalb des Schulgebäudes umgezogen, 

denn die Jugendlichen kommen inzwischen allein, d. h. ohne Werbung und Kontaktbemü-

hungen seitens der Berufseinstiegsbegleiter. Sie nutzen die Räumlichkeiten, für ein kurzes 

„Chill Out“ in den Pausen oder nach der Schule, als „Kommunikationszentrum“ oder um 

Termine mit den Berufseinstiegsbegleitern für Aktionen oder Beratungsgespräche zu ver-

einbaren bzw. kommen gern in die Beratung dorthin. Die räumliche Distanz zur Schule 

wird von ihnen eher als wohltuend empfunden und die Berufseinstiegsbegleitung läuft da-

mit nicht so stark Gefahr, von Schule vereinnahmt und funktionalisiert zu werden (Aushilfe 

bei Unterrichtsausfall oder Lehrervertretung etc.). 

Die Berufseinstiegsbegleiter nehmen an den Lehrerkonferenzen teil und wirken punktuell 

in Form des Teamteachings im Unterricht des Faches Arbeitslehre mit, beispielsweise 

wenn es um Berufsrecherchen geht. Sie begleiten für ihre Jugendlichen die Betriebsprak-

tika, die BIZ-Besuche, Betriebsbesuche und den Besuch von Berufsbildungsmessen. So 

haben sie einerseits zu den Schülerinnen und Schülern unmittelbaren Kontakt, erleben 
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diese bei wichtigen Schritten der Berufsorientierung und Lehrstellensuche und anderer-

seits festigt dies die Kooperation mit der Lehrkraft. Insgesamt ist durch diese Strukturen 

und Aktivitäten eine gute Grundlage für eine Kooperation entstanden. 

Neben diesen Aktivitäten, die in Zusammenarbeit mit Lehrkräften der Schule stattfinden, 

bieten die Berufseinstiegsbegleiter ein Telefontraining für Jugendliche der 7. und 8. Klas-

sen, die im Rahmen der Berufseinstiegsbegleitung betreut werden. Im Sommer wurden an 

den 7. Klassen zwei dreitägige Kurzpraktika eingeführt, die dazu dienen, die Schüler und 

Schülerinnen an die Berufswelt heranzuführen. In der 8. Klasse wird dann ein zweiwöchi-

ges Praktikum gezielter in einem bestimmten Beruf oder Berufsbereich durchgeführt und 

in der 9. Klasse ein weiteres zweiwöchiges Praktikum. Da die Schüler und Schülerinnen 

die Praktikumsplätze selbst akquirieren müssen, bzw. selbst dort anfragen sollen, hilft ih-

nen das Telefontraining für eine adäquate erste Kontaktaufnahme mit Betrieben. Die ge-

samte Bewerbungssituation in den Betrieben ist bislang aus Sicht der Berufseinstiegsbe-

gleitung eher unbefriedigend, weil immer mehr Betriebe schon vor dem Praktikum in der 

9. Klasse Ausbildungsstellen vergeben und etliche Jugendliche bis dahin noch nicht orien-

tiert sind und dafür das Praktikum bräuchten. Die Berufseinstiegsbegleitung versucht des-

halb, über die Kammern auf die Firmen dahin gehend Einfluss zu nehmen, dass diese ge-

nerell erst ab Januar Bewerbungen annehmen. 

Die Mitarbeiter des Trägers begleiten die Jugendlichen auch durch die Hauptschulab-

schlussprüfung, indem sie mit ihnen ihre Präsentationen für die Prüfung vorbereiten und 

ggf. auch für die Prüfung lernen. An der Schule sind keine Ehrenamtlichen- oder 

Mentorenprojekte angesiedelt, aber ein Elternverein organisiert Nachhilfe in begrenztem 

Rahmen. Für einige wenige Schüler erteilen die Berufseinstiegsbegleiter Nachhilfe in Ma-

thematik, Deutsch und Englisch. 

Die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer der jeweiligen Klasse wählt in Zusammenar-

beit mit der verantwortlichen Lehrkraft für den Übergang Schule-Beruf die Schülerinnen 

und Schüler aus, die für die Berufseinstiegsbegleitung infrage kommen und stimmt nach 

Einverständnis der Schülerin/des Schülers und der Eltern die Teilnahme mit der Arbeits-

agentur ab. Unter den bisher ausgewählten Jugendlichen sind solche, 

von denen angenommen wird, dass sie keinen Abschluss schaffen bzw. ohne Unter-

stützung keine Ausbildungsstelle finden würden; 

deren Leistungen und/oder Verhalten die Vermutung nahelegen, dass sie an der 

ersten Schwelle scheitern könnten; 
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die dahingehend eingeschätzt werden, dass durch zusätzliche Unterstützung ein Er-

folg in Aussicht gestellt ist. 

In Dietzenbach werden bei der Auswahl der Schülerinnen und Schüler neben den Schulno-

ten auch die familiären Verhältnisse berücksichtigt. 

Die Zusammenarbeit der Berufseinstiegsbegleitung mit der Schulsozialarbeit an der Schule 

bezieht sich in erster Linie auf „Problemfälle“ und Einzelfallhilfe, wenn z. B. Jugendliche in 

die Berufseinstiegsbegleitung aufgenommen werden und die Schulsozialarbeit vorher mit 

den jeweiligen Jugendlichen bzw. ihren Familien und dem Umfeld schon Kontakt hatte und 

auf gemeinsame Projekte. Gemeinsam wurde beispielsweise eine Veranstaltung gegen Ge-

walt in Familien mit Migrationshintergrund durchgeführt. Im Projekt „Im Namen der Eh-

re“ wurde beispielsweise die Überwachung von jungen Frauen durch die älteren Brüder 

thematisiert, weil es häufig vorkommt, dass junge Frauen aus Migrantenfamilien keinen 

Praktikumsplatz außerhalb eines engen örtlichen Radius um die Wohnung der Familie 

oder gar außerhalb Dietzenbachs suchen durften. Dies schränkt das Spektrum an Ausbil-

dungsmöglichkeiten zusätzlich zu geschlechtsspezifischen Faktoren der Berufswahl ein 

und erschwert die berufliche Integration. 

Auch der Kontakt zu den Beratungsfachkräften der Arbeitsagentur hat sich im letzten Jahr 

intensiviert, da diese wöchentliche Beratungstermine an den Schulen wahrnehmen und die 

Berufseinstiegsbegleiter vieles im unkomplizierten Gespräch klären können und so die Be-

ratungsfachkräfte auch gut über den Stand der Vermittlungsbemühungen der Berufsein-

stiegsbegleitung informiert sind. 

 

 

4.1.4. Besonderheiten an den anderen beiden Standorten 
 

In Mühlheim existiert an der Schule schon ein paar Jahre Schulsozialarbeit. Sehr vorteil-

haft für die Kooperation von Berufseinstiegsbegleitung und Schulsozialarbeit wirkt sich die 

räumliche Verzahnung aus – beide Räume sind in unmittelbarer Nachbarschaft angesie-

delt. 

Ein Sonderfall in Dreieich ist, dass die Stelle eines Beratungslehrers mit einem Sozialpäda-

gogen besetzt wurde, der soziales Lernen fördern soll, Einzelfallhilfe anbieten kann und 

als Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, und ebenso 

für Lehrkräfte zur Verfügung steht. Er ist zuständig für alle Schülerinnen und Schüler ab 
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der 5. Klasse und ist wichtiger Ansprechpartner für die Berufseinstiegsbegleitung, weil er 

den Zugang zu den anderen Lehrkräften unterstützt. Er „übergibt“ auch Schülerinnen und 

Schüler an die Berufseinstiegsbegleitung, wenn sie in die 8. Klassen wechseln und weiter-

gehende Hilfen benötigen. Darüber hinaus wirkt dieser Sozialpädagoge an den Entschei-

dungen mit, wer von den Jugendlichen in die Berufseinstiegsbegleitung aufgenommen 

wird. Seit 2010 existiert daneben Schulsozialarbeit. Die Kooperation zwischen Berufsein-

stiegsbegleitung und Schulsozialarbeit findet vor allem auf Projektebene statt: gemeinsame 

Aktivitäten im Arbeitslehre-Unterricht, gemeinsame Betriebsbesuche; sowie Projekte zum 

sozialen Lernen. Eine Stunde pro Woche sind beide mit den Klassenlehrern und -

lehrerinnen der 8. Klassen in der gesamten Klasse und trainieren soziales Lernen. 

In der ersten Teiletappe im Integrationsprozess war die Arbeit des Berufseinstiegsbeglei-

ters in Dreieich sehr erfolgreich: Im Sommer nahmen die ersten Jugendlichen an der 

Hauptschulabschlussprüfung teil, und alle haben diese bestanden. 

 

4.1.5. Erfahrungen, Stolperstellen und Lösungen 
 

Voraussetzung für die Arbeitsaufnahme des Berufseinstiegsbegleiters ist, wie an anderen 

Standorten auch, die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Erste Erfah-

rungen zeigen, dass diese Einverständniserklärung Misstrauen hervorruft und es viel Zeit 

braucht, den Eltern zu verdeutlichen, wozu diese Einverständniserklärung dient. Manche 

Jugendliche und Eltern wollen sich nicht sofort verpflichten, wenn sie noch nicht abschät-

zen können, was ihnen die Teilnahme an Vorteilen bringt oder sie stehen der Sozialarbeit 

misstrauisch gegenüber. Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen treffen auch auf El-

tern, die das Projekt und eine Teilnahme ihres Kindes ablehnen, weil sie fürchten, dass es 

dadurch als „chancenloser hilfsbedürftiger Hauptschüler“ stigmatisiert wird. 

Am effektivsten ist nach der Erfahrung der Berufseinstiegsbegleiter aus dem Landkreis 

Offenbach die Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Schülerinnen und Schülern. Wenn sie 

sich gegenseitig davon berichten, dass die Unterstützung hilfreich ist und es darum geht, 

ob man „mitmachen darf“ und nicht „mitmachen muss“ und dass es im Förderangebot nur 

wenige Plätze gibt, die begehrt sind, dann erhöht sich die Bereitschaft, teilzunehmen. An 

der Schule in Dreieich war anfangs festzustellen, dass Widerstand bei den Schülerinnen 

und Schülern besteht, zusätzlich am Nachmittag zur Förderung in die Schule zu kommen 

bzw. Freizeit zu „opfern“. Diese Bereitschaft war dann vorhanden, wenn die betroffenen 

Jugendlichen ein eigenes Interesse verfolgten, beispielsweise eine Praktikumsstelle suchen 
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mussten und selbst bei der Suche nicht erfolgreich waren. Mittlerweile wird die Berufsein-

stiegsbegleitung stark nachgefragt. 

Als Schwierigkeit wird von den Berufseinstiegsbegleitern und -begleiterinnen erlebt, dass 

in der Altersgruppe der 8. Jahrgangsstufe bei vielen Jugendlichen die Bereitschaft, sich auf 

eine Berufsausbildung einzulassen, kaum vorhanden ist. Viele streben eher die Mittlere 

Reife an oder wollen auf andere weiterführende Schulen wechseln, oft auch dann, wenn 

ihnen ein Ausbildungsbetrieb im Rahmen eines Praktikums zugesagt hat, sie in eine Aus-

bildung zu nehmen. Auch Eltern vermitteln an ihre Kinder – oft unabhängig vom tatsächli-

chen Leistungsstand ihres Kindes – eher die Botschaft „bildet euch, solange es geht“. Dabei 

ist der Wunsch nach einem höheren Schulabschluss nicht gekoppelt an einen bestimmten 

Ausbildungsberuf. Hinzu kommt, dass die Schülerinnen und Schüler in diesen Klassen kei-

ne Auswahl treffen können, entweder weil sie keine oder zu wenige Arbeitsrealitäten ken-

nen oder aber weil sie überzeugt davon sind, dass sie als schwache Schülerinnen und 

Schüler keine Wahlfreiheit haben oder mit Arbeit oder Arbeitswelt eher Negatives verbin-

den. Eine weitere Beobachtung eines Berufseinstiegsbegleiters ist, dass ca. 30 % der Schü-

lerinnen und Schüler an seiner Schule nicht sagen können, was die Eltern arbeiten. Bei 

der „Wahl des Berufes“ spielt das Berufsimage eine große Rolle. Viele wollen Mechatroni-

ker bei renommierten Autofirmen werden oder eine Ausbildung am Flughafen in Frankfurt 

beginnen, unabhängig davon in welchem Beruf. Unter diesen Voraussetzungen scheint ein 

einziges erstes Praktikum in der 8. Jahrgangsstufe zu wenig und vom Zeitpunkt her zu 

spät angesetzt. In Einzelfällen hat der Berufseinstiegsbegleiter dazu verholfen, dass ein-

zelne Schüler ein zweites Praktikum in den Ferien absolviert haben, um dadurch berufli-

che Realitäten besser kennen zu lernen. 

Als unbefriedigend empfinden es die befragten Berufseinstiegsbegleiterinnen und -

begleiter, dass für die von ihnen betreuten Jugendlichen keine anschließenden Fördermög-

lichkeiten insbesondere für die schulische Förderung vorhanden sind, auf die man zurück-

greifen kann, wenn Jugendliche schwache Leistungen in den Hauptfächern zeigen, sich bei 

ihnen große Lücken auftun und sie dem Unterricht nicht mehr folgen können bzw. intellek-

tuell überfordert sind. Viele Eltern können eine Nachhilfe nicht finanzieren; ein Budget für 

Förderung in den wichtigen Schulfächern steht der Berufseinstiegsbegleitung nicht zur 

Verfügung. An einer Schule wird ein Förderunterricht in Mathematik und Englisch ange-

boten, aber Schüler aus der Förderung der Berufseinstiegsbegleitung nehmen dieses schu-

lische Angebot nicht an. An einer anderen Schule wurde eine ehrenamtliche Hausaufga-

benbetreuung eingerichtet, in der ältere Schülerinnen und Schüler sowie Eltern jüngeren 

helfen, die Hausaufgaben zu bewältigen und ihre Leistungen zu verbessern. Dabei ist eine 
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größere Nachfrage zu verzeichnen; dennoch konnte diese für das Erreichen eines Schulab-

schlusses zentrale Aufgabe noch nicht vollständig gelöst werden. 

Wenn die Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen Bedarf feststellen, aber keine adä-

quate Förderung organisieren können, fördern sie selbst und arbeiten Stoff nach oder ler-

nen mit den Jugendlichen. 

Eine Selbstevaluation der Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen vom Herbst 2010 

zeigt, welche positiven Effekte die Berufseinstiegsbegleitung haben kann: 

Mehr Schüler und Schülerinnen als in den Jahren zuvor verlassen die Schule mit ei-

nem Hauptschulabschluss. 

Deutlich mehr Eltern besuchen die Elternabende und interessieren sich für die Ent-

wicklung ihres Kindes in der Schule. 

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die nach der Hauptschule in Ausbildung 

gelangen, stieg deutlich an. 

Auch die Anzahl von Bewerbungen pro Schüler/Schülerin im letzten Schuljahr stei-

gerte sich. 

Frühzeitig haben mehr Hauptschülerinnen und Hauptschüler als in den letzten  

  Jahren einen sinnvollen Praktikumsplatz. 

 

 

4.2. Die Umsetzung der Berufseinstiegsbegleitung in Stuttgart27 

 

4.2.1. Ausgangslage 
 

Die Region Stuttgart ist gekennzeichnet durch eine gut ausgebaute Infrastruktur, durch die 

niedrigste Arbeitslosenquote bundesweit und bietet europaweit die meisten Arbeitsplätze 

in Forschung und Entwicklung (rund 24 % aller Beschäftigten arbeiten in einer Hochtech-

27 Die Daten und Informationen basieren auf Gesprächen mit der Leiterin des Übergangsmanagements 
Schule-Beruf und ausführlichen Telefonaten mit dem Koordinator der Berufseinstiegsbegleiter beim Trä-
gerverbund und dem Bereichsleiter der Agentur für Arbeit in Stuttgart. 
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nologiebranche28). Ihre besonderen Stärken besitzt die Region im Fahrzeug- und Maschi-

nenbau, in der Elektrotechnik und in der Medien- und IT-Branche mit dem Schwerpunkt 

industriebezogene Dienstleistungen. Die Mischung aus Großkonzernen und alteingesesse-

nen Unternehmen sowie kleinen und mittleren Firmen sorgt dafür, dass die Region als 

idealer Standort für die Industrie und den Dienstleistungsbereich gleichermaßen gilt. Ge-

rade die mittelständischen Firmen sind sehr innovativ. 

Die Arbeitslosenquote sank in Stuttgart im November 2009von 4,4 auf 4,3 Prozent (der 

niedrigste Stand seit Dezember 2008) und die Jugendarbeitslosigkeit auf 2,8 Prozent (vor 

einem Jahr waren es noch 3,9 Prozent).29  

 

e~åÇäìåÖëÄÉÇ~êÑÉ=
 

Eine Absolventenstudie des Deutschen Jugendinstituts von 2007 (DEUTSCHES JUGEND-

INSTITUT, 2007, 54 ff) belegt einen sehr hohen Anteil von Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund in Stuttgart: im Durchschnitt haben 80 % der Jugendlichen an den Hauptschulen 

einen Migrationshintergrund, an manchen Hauptschulen sogar 100 %. An Förderschulen 

liegt der Anteil bei 65 %. Unter den Hauptschülerinnen und -schülern ist jede/r Dritte mit 

Migrationshintergrund (in Förderschulen die Hälfte) nicht in Deutschland geboren (Zu-

wanderer der ersten Generation) und in jeder fünften Herkunftsfamilie wird zuhause kein 

Deutsch gesprochen. Die Studie zeigt strukturelle Benachteiligungen von Mädchen und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund beim Zugang zur Ausbildung auf und legt dar, 

dass diese ihren Wunsch nach Ausbildung weniger gut umsetzen können als Jugendliche, 

insbesondere junge Männer, ohne Migrationshintergrund.  

Die Folgeerhebung des DJI in 2009 (DEUTSCHES JUGENDINSITUT 2009) belegt den er-

heblichen Einfluss der Schulen auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Schulen 

wirken in hohem Maße darauf ein – unabhängig von der Zusammensetzung der Schüler-

schaft – ob Jugendliche Pläne für die Zeit nach der Schule entwickeln, die in Richtung 

Ausbildung und Beruf gehen und ob sie diese erfolgreich umsetzen. Beispielsweise gibt es 

Schulen, an denen keine Schülerin und kein Schüler nach Ende der Pflichtschulzeit weiter 

zur Schule gehen will und solche, bei denen diese Schulbesuchspläne bei zwei Drittel der 

28 Quelle: www.region-stuttgart.de/sixcms/detail.php/167109 

29 Quelle: www.swr.de/nachrichten/-/id=396/nid=396/did=7230544/1yjvoOs/index.html
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Schülerschaft liegen. „Schulen machen den Unterschied“, d. h. dass das jeweilige Schul-

profil und die Abstimmung der verschiedenen Angebote in der allgemeinbildenden Schule 

ausschlaggebend dafür sind, ob Jugendlichen ihre beruflichen Ambitionen umsetzen kön-

nen.  

 

4.2.2. Das Regionale Übergangsmanagement: Entstehung, Aufgaben und Struk-
tur 

 

Stuttgart hat nach der Einführung der JobCenter als eine der ersten Kommunen bereits 

2005 eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem JobCenter, der Agentur für Arbeit und 

dem Jugendamt erarbeitet und im Anschluss als Kooperationsebene der Leitungen die 

Steuerungsgruppe U25 umgesetzt.30 Diese ist in Stuttgart ein wichtiges Organ, um Trans-

parenz und Austausch auf Leitungsebene zu gewährleisten und zu einer abgestimmten 

Maßnahmeplanung und Berichterstattung zu gelangen. Sie gab die DJI-Studie 2007 in Auf-

trag, da es an einer systematischen kommunalen Bestands- und Bedarfserhebung mangel-

te. Ziel des Regionalen Übergangsmanagements (RÜM) ist es, „Berufskarrieren statt Maß-

nahmenkarrieren von jungen Menschen zu ermöglichen, Ressourcen effektiver zu bündeln 

und Doppelstrukturen abzubauen sowie ein aufeinander abgestimmtes Baukastensystem 

der Hilfen im Übergang Schule-Beruf zu entwickeln“.31  

Der Stadtrat beschloss, ein dreigliedriges Handlungsprogramm für die Verstetigung und 

Umsetzung des Übergangsmanagements Schule-Beruf bis 2012 umzusetzen. Die Steue-

rungsgruppe U25 und das Regionale Übergangsmanagement wird in diesem Zusammen-

hang folgende Maßnahmen dieses Handlungsprogramms in die Wege leiten: 

1. Ein Monitoring aufbauen: 

Die lokale Datenlage über individuelle Übergangsverläufe von Jugendlichen soll verbes-

sert und eine kommunale Datengrundlage entwickelt werden, denn diese liefert die 

Grundlage für Planungs- und Steuerungsprozesse im Übergang Schule-Beruf. 

30 Die Steuerungsgruppe U25 besteht aus den Leitungen der Schulverwaltung, der Geschäftsführung der 
Agentur und des JobCenters, den Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Arbeitsförderung, der 
Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer sowie der Leitung der Stabsstelle Integrationspo-
litik. 

31 Mitteilungsvorlage „Übergangsmanagement Schule-Beruf der Landeshauptstadt Stuttgart – Umset-
zungsstand und Perspektiven für 2010 und 2011“. Landeshauptstadt Stuttgart, 2009



47

2. Den „Startplatz Hauptschule“ effektivieren: 

Verschiedene Handlungsstränge werden daraus abgeleitet: 

Die Elternarbeit (besonders bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund soll an 

Schulen verbessert werden; es sollen Materialien und Konzepte dafür entwickelt 

und erprobt werden. Bisher wurde dazu eine Handreichung für Lehrkräfte 

erarbeitet. 

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft muss verbessert und Unternehmen sollen 

systematisch als Partner bei der Unterstützung am Übergang Schule-Beruf 

einbezogen werden.  

Mentorenprojekte und Lotsenschaften sind miteinander abzustimmen. Dabei geht 

es um die Entwicklung eines bedarfsgerechten flexiblen Lösungsansatzes, der be-

stehende Modelle individueller Begleitung ab Klasse 7 (sowohl 

Ehrenamtlichenmodelle als auch Berufseinstiegsbegleitung) aufeinander abstimmt. 

Ein Portfolio für Schülerinnen und Schüler soll entwickelt werden, das den Aufbau 

von schulischen Förderprofilen an Hauptschulen unterstützt. Jeder Schüler/jede 

Schülerin erhält dieses ab Klasse 7, um Jugendliche in ihrer Berufsorientierung 

und in der Ausbildung ihrer Stärken zu unterstützen sowie Arbeitgebern ein 

aussagekräftiges Bild des jungen Menschen zu vermitteln. 

3. Die Maßnahmenplanung und verschiedene Projekte abstimmen: 

Dazu soll der Bestand an Angeboten im Übergangssystem erhoben und auf Doppel-

strukturen hin überprüft bzw. Maßnahmenplanungen und verschiedene Akteure besser 

aufeinander abgestimmt werden. Nicht zuletzt geht es dabei auch um die Verknüpfung 

verschiedener Bundes- und EU-Förderprogramme mit den lokalen Bedarfen in Stuttgart. 
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4.2.3. Einbindung der Berufseinstiegsbegleitung 
 

Die Auswahl der Schulen, die vorgeschlagen werden sollten, erfolgte in Stuttgart in mehre-

ren Einzelschritten: 

1. Das Staatliche Schulamt erstellte eine Liste mit infrage kommenden Schulen – diese 

Liste war transparent zu den Schulen hin entstanden. 

2. Die Schulen wurden befragt, ob sie vor Ort Bedarf sehen an einer Begleitung des 

Berufseinstiegs von Schulabgängerinnen und -abgängern, die frühzeitig in der 8. 

Klasse ansetzt. 

3. Das Jugendamt wurde befragt, welche Angebote an welchen Schulen vorhanden 

sind. 

4. Letztlich war das entscheidende Kriterium für die Vor-Auswahl, ob die Schule das 

Konzept für sich als sinnvoll ansieht und ob das Grundkonzept der Schule in sich 

stimmig ist. 

In diesem Abstimmungsprozess hat sich die ursprüngliche Liste des Schulamtes geringfü-

gig verändert. Die Agentur für Arbeit Stuttgart schlug fünf Schulen vor, die zum Start der 

Maßnahme bereit waren und das Konzept einer Berufseinstiegsbegleitung sowohl kannten 

als auch mittrugen. Die Regionaldirektion bzw. die Bundesagentur stimmte diesem Vor-

schlag der Agentur Stuttgart zu. Zum Teil verfügen die Schulen über bis zu zwei Projekte 

von ehrenamtlichen Mentoren und andere zusätzliche Projekte (z.B. Bewerbertrainings 

durch Krankenkassen). Hier sollte verhindert werden, dass gegenseitige Konkurrenz eine 

sinnvolle Kooperation verdrängt. 

In Stuttgart existieren neben den im Folgenden erwähnten verschiedene Begleit-, Lotsen- 

und Mentorenprogramme. Die Koordinationsstelle des RÜM bietet Schulen Unterstützung 

und längerfristige Begleitung bei der Erfüllung der Aufgabe an, die Angebote im Sinne 

eines individuellen schulischen Übergangsmanagements abzustimmen. 

An den 35 Hauptschulen sind flächendeckend Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialar-

beiter tätig, pro Hauptschule mit einer halben Stelle. Die andere Hälfte der Stelle ist für die 

mobile Arbeit vorgesehen mit dem Ziel, die Schule und Schulsozialarbeit zum jeweiligen 

Stadtteil hin zu öffnen. An fünf Schulen sind fünf volle Stellen für Berufseinstiegsbegleitung 

eingerichtet worden. Insgesamt können hier 100 Jugendliche beraten und begleitet wer-

den. An diesen fünf Stellen arbeiten zehn Berufseinstiegsbegleiterinnen und Berufsein-
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stiegsbegleiter, manche in Teilzeit, manche noch mit einer halben Stelle als Schulsozialar-

beiterin/Schulsozialarbeiter. 

Drei Träger, die bereits über hinreichend Erfahrungen mit Schulsozialarbeit an diesen 

Schulen verfügten und bei der Durchführung anderer Maßnahmen bereits als „Jugendar-

beitsverbund“ aufgetreten waren, hatten sich zu einer Bietergemeinschaft zusammenge-

funden, ein schlüssiges Konzept erstellt und den Zuschlag erhalten: die Evangelische Ge-

sellschaft Stuttgart, der Caritasverband für Stuttgart und die Stuttgarter Jugendhausge-

sellschaft. 

Die Träger bestimmten eine Person aus einer Einrichtung als Koordinator, der selbst nicht 

als Berufseinstiegsbegleiter arbeitet, sondern als stellvertretender Bereichsleiter für die 

fachlich-inhaltliche Ausgestaltung beim Träger für zwei Standorte und für die Gesamtko-

ordination bei der Bietergemeinschaft verantwortlich ist. Er koordiniert die Arbeit der Be-

rufseinstiegsbegleitung, fungiert als Ansprechpartner für das RÜM und die Agentur für 

Arbeit, sorgt für den Wissenstransfer bzw. hält die übergreifende Kommunikation mit ver-

schiedenen Akteuren lebendig. Daneben ist der Koordinator für die Qualitätsentwicklung 

der Berufseinstiegsbegleitung verantwortlich. 

Das Förderinstrument der Berufseinstiegsbegleitung wurde in Stuttgart – wie vielerorts –

kurzfristig eingeführt, und die Vorlaufzeit war nicht ausreichend, um umfassend recher-

chieren zu können, welche unter den vielen Schulen im Stuttgarter Raum geeignet wären 

unter dem Gesichtspunkt der Über- oder Unterversorgung mit Helfer- und 

Begleitersystemen. Die Auswahl der Schulen stellt keinen einfachen Prozess dar, wenn nur 

begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stehen und das Förderinstrument des Berufsein-

stiegsbegleiters nicht flächendeckend eingeführt wird. Positiv bewertet wird im Stuttgarter 

Implementierungsprozess, dass sich hier erfahrene und bewährte Träger der Jugendhilfe 

und Schulsozialarbeit durchsetzen konnten, die gut in den regionalen Strukturen sowie im 

Ausbildungsmarkt verankert sind und die Erfahrungen aus der Schulsozialarbeit nutzen 

können. 

Für die Kooperation zwischen der Berufseinstiegsbegleitung und dem RÜM sind kontinu-

ierliche Arbeitstreffen vorgesehen. Einen ersten Austausch gab es auf der Jugendkonfe-

renz 2009 „Hauptschüler besser in die berufliche Zukunft lotsen“, auf der in einem Work-

shop verschiedene Ansätze von Mentorinnen und Mentoren, u. a. die Berufseinstiegsbeglei-

tung vorgestellt und eine Abstimmung der Angebote diskutiert wurde. Die Trägergemein-

schaft wünscht sich eine kontinuierliche Einbindung in Aktionen und Überlegungen des 

RÜM im Übergang von der Schule in den Beruf, um die Erfahrungen der Jugendsozialar-

beit in das Übergangsmanagement einbringen zu können.  
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4.2.4. Arbeitsgrundlage der Berufseinstiegsbegleitung und erste Erfolge 
 

Die Berufseinstiegsbegleitung hat sich nach Einschätzung der durchführenden Trägern 

bewährt. Allerdings gab es einige Probleme auf dem Weg zur Umsetzung. Der Koordinator 

benennt beispielsweise als „Startproblem“, dass die von der Agentur für Arbeit bzw. dem 

Regionalen Einkaufszentrum geforderten genauen Quoten bei der Personalbesetzung nur 

schwer zu erfüllen gewesen seien. Es sollten 25 % auf jede Profession fallen. Der Träger-

verbund hatte einen in Bezug auf Akquisition von Ausbildungsstellen und die Beratung und 

individuelle Begleitung von Jugendlichen erfahrenen Arbeitserzieher als Berufseinstiegs-

begleiter einsetzen wollen, der aber abgelehnt wurde, weil keine Arbeitserzieher in der 

Ausschreibung vorgesehen sind. So musste ein neuer Mitarbeiter dafür gesucht und eine 

Stelle neu ausgeschrieben werden. Die Personalakquisition stellte die Träger im Hinblick 

auf die Anforderungen vor Probleme. Daneben wird von Trägerseite die Frage aufgewor-

fen, ob Meisterinnen/Meister, Technikerinnen/Techniker oder Fachwirtinnen/Fachwirte 

klassische sozialpädagogische Aufgaben, wie beispielsweise die aufsuchende Sozialarbeit – 

sei es in den Familien oder dann, wenn die Jugendlichen nicht mehr an der Schule sind, in 

Übergangsmaßnahmen – gut leisten können und dafür ausreichend qualifiziert sind. Auch 

aus der Sicht der Agentur ist diese Anforderung an das Personal vor allem dann schwierig 

umzusetzen, wenn die Zeit zwischen Zuschlagserteilung und Maßnahmebeginn sehr kurz 

ist. 

Der zweite Problembereich bezieht sich laut Koordinator des Trägerverbunds auf die bun-

desweite Ausschreibung und die damit einhergehende Befürchtung von großer Konkur-

renz. Für die Bietergemeinschaft war die Maßnahme als Ergänzung zur Schul- und Ju-

gendsozialarbeit in den Stadtteilen von Anfang an gut umzusetzen. Die Steuerungsgruppe 

des RÜM sieht den Trägerverbund aufgrund der großen Vorerfahrung im Feld als Idealbe-

setzung. Die Befürchtung großer Konkurrenz in dieser Ausschreibung führte zu einem An-

gebotspreis, der nicht den Erfahrungswerten entsprach und sich als nicht kostendeckend 

herausstellte. Die Träger müssen, um die Fördermaßnahme qualitativ gut und erfolgreich 

umzusetzen, zusätzliche Mittel in die Maßnahme hineingeben, die sie in dieser Höhe bei 

der Angebotsabgabe nicht veranschlagt hatten. Finanziell zusätzlich aufwändig ist hier vor 

allem die Organisation von Nachhilfe und Lernunterstützung in den schulischen Hauptfä-

chern. Diese wird ergänzend auch über Spendenmittel finanziert. Aufgrund der Tatsache, 

dass die Förderung in der 8. Jahrgangsstufe ansetzen und sich u. a. darauf konzentrieren 

soll, die Schüler darin zu unterstützen, den Hauptschulabschluss zu erreichen, ist der Be-
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darf besonders hoch, weil nahezu alle teilnehmenden Jugendlichen diese Unterstützung 

benötigen. 

Im Februar 2009 startete die Berufseinstiegsbegleitung an den fünf Schulen mit nur 50 

Plätzen, deshalb konnte nur die Hälfte des vorgesehenen Personals eingesetzt werden. Im 

Sommer 2009 wurde um weitere 50 Plätze aufgestockt. Für die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, die die Berufseinstiegsbegleitung umsetzen sollten, bedeutete dies, entweder ein 

halbes Jahr nur zu 50 % zu arbeiten oder für die Träger, vorübergehend Mitarbeiter aus 

anderen Maßnahmen als Berufseinstiegsbegleiter einzusetzen. Beides seien im Sinne eines 

Aufbaus von nachhaltigen Kooperationsstrukturen mit Schule aber auch in Bezug auf den 

Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung mit den teilnehmenden Jugendlichen keine 

sinnvollen Lösungen, so der Koordinator der Berufseinstiegsbegleitung. 

Mittlerweile sind die Anfangsschwierigkeiten behoben, und erste Erfolge können verzeich-

net werden: Von den 100 Teilnehmenden, die ursprünglich an den fünf Schulen begleitet 

wurden, sind bisher 10 ausgeschieden, und die Plätze wurden neu besetzt. Die Quote ist im 

Hinblick auf die Zielgruppe als gutes Ergebnis zu werten, vor allem vor dem Hintergrund, 

dass die Teilnahme freiwillig und zusätzlich zum Unterricht erfolgt. Als großer Erfolg kann 

gewertet werden, dass von den 48 Jugendlichen aus der Berufseinstiegsbegleitung, die im 

Sommer 2010 an der Hauptschulabschlussprüfung teilgenommen haben, 48 diese auch 

bestanden haben32. Auch Vermittlungserfolge sind zu verzeichnen: Von den 48 Jugendli-

chen befinden sich sieben in Ausbildung, sechs haben einen schulischen Ausbildungsplatz 

erhalten; fünf sind in eine weiterführende Schule eingemündet. 24 Jugendliche besuchen 

das Berufseinstiegsjahr33, weitere drei mündeten aufgrund eines Tests der Berufsberatung 

in die Berufsvorbereitung; je ein Teilnehmender absolviert ein freiwilliges soziales Jahr 

und die Einstiegsqualifizierung, einer hat den Zivildienst aufgenommen, zwei sind schwan-

ger und einer ist ausgewandert. 

 

32 Zur Erläuterung der Zahl von 48 Jugendlichen: Nur die 50 Jugendlichen, die im Februar starteten, 
konnten im Sommer 2010 an der Hauptschulabschlussprüfung teilnehmen. Zwei von ihnen mussten die 8. 
Klasse wiederholen. 

33 Berufseinstiegsjahr in Baden-Württemberg: www.laenderdb/uploads/berufseinstiegsjahr_konzeption.pdf
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Für die beiden schwangeren jungen Frauen hat die Arbeitsagentur entschieden, dass sie 

nicht durch die Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen weiter betreut werden dürfen 

und aus der Maßnahme ausscheiden müssen. Die weitere Teilnahme von Jugendlichen an 

der Berufseinstiegsbegleitung nach dem Hauptschulabschluss bzw. nach dem Verlassen 

der Schule ist laut Arbeitsagentur nur möglich, wenn Jugendliche in betriebliche Ausbil-

dung einmünden oder man davon ausgehen kann, dass sie das in absehbarer Zeit tun; 

dann ist die Begleitung längstens für ein halbes Jahr möglich. Wenn Jugendliche in eine 

Berufsvorbereitung (z. B. BvB) einmünden oder in Maßnahmen, die hier in der Übersicht 

unter „Sonstiges“ zusammengefasst sind, muss für sie die Maßnahme enden. 

Mit diesen Entscheidungen schöpft die Arbeitsagentur in Stuttgart nicht den von der Bun-

desagentur vorgegebenen Rahmen aus. Im Einzelfall wird auch entschieden, dass Jugend-

liche weiterhin begleitet werden können, wenn sie eine weiterführende Schule oder eine 

schulische Ausbildung besuchen. Gute Zeugnisnoten schließen dies aus. Der Jugendliche, 

der sich für den Zivildienst entschieden und die Stadt Stuttgart verlassen hat, darf aller-

34 Statistik des Koordinators der Berufseinstiegsbegleiter in Stuttgart. 
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dings weiterhin durch die Berufseinstiegsbegleitung betreut werden. Diese Entscheidungen 

sind für die Außenstehenden vor Ort kaum nachvollziehbar. 

 

4.2.5. Vernetzung und Kooperation 
 

Seit vier Jahren begleitet eine Initiative der Mobilen Jugendarbeit „Fit in den Job“ im 

Stadtbezirk 12- bis 25-jährige aktuelle und ehemalige Hauptschüler und Hauptschülerin-

nen und inzwischen auch Realschüler/Realschülerinnen auf ihrem Weg in die berufliche 

Integration. Sie arbeitet mit unterschiedlichen Partnern (Mitglieder der Bezirksgruppe der 

CDU Sillenbuch, Bund der Selbständigen Sillenbuch, Heumader Gewerbetreibende und die 

Rotary-Gruppe Esslingen/Fildern) zusammen. Die Beratungsarbeit der sozialpädagogi-

schen Fachkräfte der Mobilen Jugendarbeit wird durch ein vielfältiges ehrenamtliches En-

gagement ergänzt. 

In einem „Coaching“ bereiten Ehrenamtliche aus der Wirtschaft (momentan 24 Ehren-

amtliche) Jugendliche individuell auf Vorstellungsgespräche oder Eignungstests vor. Wenn 

sie in einem solchen Coaching feststellen, dass beim Jugendlichen darüber hinausgehende 

Förderbedarfe bestehen, können diese über zwei Jahre kontinuierlich in einem 

„Mentoring“ begleitet werden. Inhaltlich kann das Mentoring sowohl Nachhilfe in wichti-

gen Fächern wie Betriebsbesuche oder andere Aktivitäten umfassen. Zielgruppe für diese 

Begleitung sind Schüler und Schülerinnen der 7. Klassen. Darüber hinaus bieten die eh-

renamtlichen Coaches in Kooperation mit der mobilen Jugendarbeit, die das Engagement 

koordiniert, Workshops für Gruppen zu Themen der Berufsorientierung an und wirken bei 

Schulprojekten zum Thema „Berufsfindung“ mit. Die Hauptamtlichen binden sie in Be-

triebserkundungen bei ortsansässigen Betrieben ein, bei denen jede/r Jugendliche vier 

verschiedene Betriebe kennenlernt und nutzen ihre Kontakte in die Berufs- und Arbeits-

welt, um Ausbildungs- und Praktikumsplätze zu finden. In enger Zusammenarbeit mit der 

Fachberatungsstelle der Evangelischen Gesellschaft „Job Connections“ werden Betriebe 

akquiriert, die chancenarmen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen. 

Die Berufseinstiegsbegleitung bezieht diese Ehrenamtlichen punktuell vor allem in ein Te-

lefontraining und für das Training von Bewerbungsgesprächen mit ein. Hier können die 

Ehrenamtlichen, die meist in ihren Firmen leitende Funktion einnehmen, die Jugendlichen 

adäquat begleiten, ihnen neutrales Feedback zu ihrem Bewerberverhalten und Tipps für 

die Bewerbung geben. Nicht zu gering zu bewerten ist auch, dass diese ehrenamtlichen 

Seniorpartner wichtige Kontakte zu Unternehmen (nicht nur zu ihrem eigenen Unterneh-
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men) ermöglichen und ihr vielfältiges Netzwerk zur Verfügung stellen, das für die Ausbil-

dungsstellenakquise und für das Initiieren von Betriebserkundungen genutzt wird. 

In der persönlichen kontinuierlichen Begleitung benachteiligter Jugendlicher können, so 

zeigt die Erfahrung, die Seniorpartner weniger eingesetzt werden, da oftmals zu wenig 

Geduld und Ausdauer bzw. Frustrationstoleranz in der Arbeit mit benachteiligten Ziel-

gruppen besteht. Erfolge stellen sich nur langsam ein und eine tragfähige Arbeitsbezie-

hung aufzubauen, erfordert Kontinuität und Durchhaltevermögen, auch wenn Jugendliche 

anfangs das Angebot nicht regelmäßig annehmen oder eine schwankende Motivation eine 

unstete Teilnahme zur Folge hat. Auch schulische Unterstützung in den wichtigen Fächern 

erfordert oftmals ein sehr kleinschrittiges Lernen. Dies erfordert Verständnis der Mento-

rinnen und Mentoren dafür, warum der Jugendliche einfache und logisch erscheinende 

Sachverhalte nicht versteht. Die Ehrenamtlichen professionell zu begleiten, kostet erfah-

rungs-gemäß sehr viel Zeit. Die 10 % einer Sozialpädagogenstelle, die bei „Fit für den Job“ 

für diese Begleitung zur Verfügung stehen, sind dafür eindeutig zu gering bemessen. „Fit 

für den Job“ ist bislang nur an einer Schule, in der die Berufseinstiegsbegleitung arbeitet, 

angesiedelt. Geplant ist, das Modell auf die anderen vier Schulen zu übertragen und auch 

dort so eine Initiative zu installieren bzw. ins Leben zu rufen. 

Darüber hinaus existiert an Stuttgarter Schulen ein Projekt des Peer-Mentorings des Cari-

tasverbandes für Stuttgart, das sich „Freunde schaffen Erfolg“ nennt.35 Peers begleiten 

Hauptschüler ehrenamtlich ab der 8. Klasse für zwei Jahre, indem sie 

- motivieren und Selbstwert stärken, 

- berufliche Perspektiven aufzeigen, 

- beim Bewerbungsschreiben helfen, 

- Zugang zu Praktika und Ausbildungsplätzen erleichtern. 

 

Peers sind „Vorbilder auf Augenhöhe“, junge Menschen, die im Berufsleben stehen, aus 

demselben Stadtteil stammen, ebenfalls die Hauptschule besuchten und zum Teil auch 

einen Migrationshintergrund haben. 

Das Team der mobilen Jugendarbeit, die Schulsozialarbeit und die Berufseinstiegsbeglei-

tung stehen in fachlichem Austausch und unterstützen sich gegenseitig. Allerdings nehmen 

keine Jugendlichen aus der Berufseinstiegsbegleitung am Projekt des Peer-Mentorings teil, 

35 Nähere Infos unter: www.freunde-schaffen-erfolg.de 
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da sie bereits sehr intensiv durch die Berufseinstiegsbegleitung begleitet werden. Im Rah-

men der Berufseinstiegsbegleitung wird die nötige Nachhilfe für die Jugendlichen mit 

schlechten Noten in prüfungsrelevanten Fächern momentan durch Honorarkräfte abge-

deckt, die aus Spendengeldern finanziert werden. 

Für die Kooperation und für Abstimmungsprozesse an den Schulen ist hilfreich, dass seit 

Herbst 2009 jede Hauptschule über einen „Funktionslehrer Schule-Beruf“ verfügt, der die 

schulische Berufswegeplanung weiterentwickelt und mit unterschiedlichen Partnern, auch 

der Berufseinstiegsbegleitung, zusammenarbeitet. Er hat für seine Arbeit in dieser Funkti-

on drei Deputatstunden zur Verfügung und hält Kontakt mit den örtlichen Gewerbetrei-

benden und den Patenschaftsprojekten bzw. kann dadurch dem Berufseinstiegsbegleiter 

Kontakte vermitteln. 

Nachteilig für die Kooperation der Berufseinstiegsbegleitung mit den Lehrkräften wirkt 

sich aus, dass die Kollegen und Kolleginnen des Funktionslehrers, die ebenfalls kooperie-

ren (sollen), kein eigenes Zeitkontingent dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Für För-

derplangespräche haben sie daher wenig Zeit - hier ist „besonderes Engagement“ gefor-

dert. An den Hauptschulen gibt es kein Unterrichtsfach Arbeitslehre, sondern die Berufs-

orientierung und die Berufswahl sind Querschnittsthemen und werden beispielsweise im 

Fach Deutsch behandelt, wenn die Schülerinnen und Schüler Bewerbungen schreiben. 

Räumlich ist die Berufseinstiegsbegleitung direkt in den Räumen der vorher bereits beste-

henden Schulsozialarbeit untergebracht. Dort existierte 2009 kein Internetzugang; die PC-

Räume der Schule konnten jedoch genutzt werden. Schulsozialarbeit hat an der Schule 

sicherlich schon viel Vorarbeit geleistet und die Akzeptanz von Sozialpädagoginnen und -

pädagogen und ihren Arbeitsweisen ist weitgehend vorhanden. Daneben hat die Berufsein-

stiegsbegleitung ein Postfach an der Schule und bespricht in den regelmäßigen Kontakt-

terminen mit der Schulleitung organisatorische und inhaltliche Belange bzw. ist in die 

Qualitätsentwicklung im Kontext der Berufsorientierung und der Aktivitäten des Über-

gangs von der Schule zum Beruf einbezogen. Der Berufseinstiegsbegleiter nimmt an den 

Lehrerkonferenzen teil, soweit ihn die behandelten Themen betreffen. 

Im Kontext von Schule kooperiert die Berufseinstiegsbegleitung mit unterschiedlichen In-

stanzen. Sie ist eng vernetzt mit der Schulsozialarbeit, kooperiert nicht nur bei der Schü-

lerauswahl für die Förderung, sondern auch, wenn Klassenprojekte in den 8. und 9. Klas-

sen durchgeführt werden. Fast alle Hauptschulen in Stuttgart haben pädagogische Assis-

tenten, die für die Förderung von schwachen Schülern in den Hauptfächern zuständig 

sind. Da sie in der Regel an der Schule nur als Teilzeitkräfte eingesetzt sind, werden sie 



56

nur sporadisch von der Berufseinstiegsbegleitung engagiert, wenn es um zusätzliche 

Nachhilfe oder Lernunterstützung für einzelne Schüler geht. 

Unter den ausgewählten Schulen sind Ganztags- und Halbtagsschulen. Die Erfahrung der 

Berufseinstiegsbegleiterinnen und -begleiter in Stuttgart zeigt, dass es an den Ganztags-

schulen nicht einfach ist, die Schülerinnen und Schüler zu Gesprächen aus dem Unterricht 

zu holen oder mit ihnen Bewerbungen zu schreiben, ein Telefonat mit Firmen zu führen 

bzw. Schlüsselkompetenzen zu trainieren, zumal sie in dieser Zeit mehr vom Unterricht 

versäumen und sich so zu bereits bestehenden Lücken möglicherweise neue ergeben. Mit 

den Jugendlichen nach der Schule zu arbeiten, ist in der Halbtagsschule einfacher, da in 

der Ganztagsschule der Unterricht erst um 16.00 Uhr endet und die Schülerinnen und 

Schüler nicht mehr (gern) zur Berufseinstiegsbegleitung kommen. In den Nachmittags-

stunden findet an den Ganztagsschulen beispielsweise selbstorganisiertes Lernen und 

Hausaufgabenbetreuung statt. Auch hier ist es nicht günstig, wenn die Berufseinstiegsbe-

gleitung Schüler zu sich einlädt, weil sie dann die Hausaufgaben nicht ordentlich erledigen 

können. 

Als überaus erfolgreich zeigt sich, dass der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern 

über den Schulsozialarbeiter oder die Schulsozialarbeiterin hergestellt wird (an den Schu-

len mit Personalunion ohnehin in einer Person), der sie kennt (natürlich auch sie ihn) und 

dass die Teilnahme von den betreffenden Jugendlichen als erstrebenswert, als wertvolle 

Unterstützung betrachtet wird nach dem Motto „ich darf auch dazugehören und dabei 

sein, ich habe einen Ansprechpartner für meine Belange“. Daher gab es auch kein Prob-

lem mit ihren Einverständniserklärungen bzw. der Zusage der Eltern. 

Positiv überrascht sind die Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen über die geringe 

Fluktuation bei den Jugendlichen. Nur einzelne brachten nicht genügend Motivation und 

Engagement mit, um kontinuierlich teilzunehmen. Die Fachkräfte erwarten allerdings ei-

nen Einbruch bei der Teilnahme oder Motivation, wenn die Jugendlichen die Hauptschule 

verlassen haben. Sie sind dann verteilt auf verschiedene, auch weiter entfernt gelegene 

Berufsschulen, Schulen und Bildungseinrichtungen. 

Diese Phase wird dem Berufseinstiegsbegleiter andere Kompetenzen abverlangen, bei-

spielsweise vermehrt auftretende Sozialarbeit und gute Arbeit mit dem sozialen Umfeld. 

Andere Zugänge zu den Jugendlichen und ihrer Lebenswelt müssen gesucht werden, als 

die Schule vorher bieten konnte. Dann wird sich zeigen, ob tragfähige Arbeitsbeziehungen 

entstanden sind. Damit die Veränderung nicht abrupt von statten geht, gestalten die Be-

rufseinstiegsbegleiterinnen und Berufseinstiegsbegleiter diese Übergänge fließend, d. h. in 

den letzten Wochen der Schulzeit werden deshalb mehr Termine in die Beratungsräume 
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des Trägers oder in andere Räume im Stadtteil verlegt. Eventuell lassen sich auch kleine 

Gruppen von Jugendlichen stadtteilbezogen zusammenfassen, die sich gegenseitig stärken 

können. Hier wird sich sicherlich positiv auswirken, dass einige Berufseinstiegsbegleite-

rinnen und Berufseinstiegsbegleiter über Vorerfahrungen im Bereich der Jugendsozialar-

beit verfügen. 

In vielen Belangen wurden kreative Lösungen gefunden. In den Faschingsferien 2010 hat 

beispielsweise die Mobile Jugendarbeit in Kooperation mit der Schulsozialarbeit und der 

Berufseinstiegsbegleitung an einem Standort ein fünftägiges Prüfungsvorbereitungscamp 

angeboten, an dem zehn Jugendliche teilnahmen und täglich mit Unterstützung auf die 

Prüfung lernten. Zur „Belohnung“ folgte ein Freizeitevent im Hochseilgarten. Das Angebot 

wurde gut angenommen, obwohl es in der Freizeit stattfand. Die Erfahrungen mit Förder-

angeboten zur Verbesserung der schulischen Leistungen, die kontinuierlich flankierend 

zur Schule angeboten werden, sind sonst nicht so positiv, weil viele Jugendliche solche 

Förderung nicht annehmen. Gründe dafür liegen in zusätzlichen Lernanstrengungen sowie 

der dafür notwendigen Zeit.  

Wie verschiedene Veröffentlichungen zeigen (u. a. war dies auch ein Ergebnis der von der 

Stadt Stuttgart in Auftrag gegebenen DJI-Studie), sind Eltern gerade in der Phase der Ab-

lösung von Schule und des Einstiegs in die Berufswelt wichtige Kooperationspartner. Die 

Erfahrung in Stuttgart in Bezug auf Elternarbeit zeigt: Die Komm-Struktur erweist sich bei 

vielen Eltern sozial benachteiligter Jugendlicher nicht als adäquates Instrument für die 

Kontaktaufnahme oder Kontaktpflege oder für die Abstimmung der Förderprozesse mit 

den Eltern. Gute Erfahrungen konnten hingegen auch hier mit Hausbesuchen gemacht 

werden oder in längeren telefonischen Gesprächen, wenn bereits ein Kontakt besteht und 

sich beide kennen. 

Der Bereichsleiter der Agentur für Arbeit in Stuttgart bewertet die Berufseinstiegsbeglei-

tung als ein sehr sinnvolles Förderinstrument, wenn es gut abgestimmt ist mit anderen 

Fördermaßnahmen und Helferkonzepten sowie mit einer professionellen vertieften Berufs-

orientierung an Hauptschulen. Spannend wird seiner Ansicht nach ein Vergleich mit ande-

ren Schulen ohne Berufseinstiegsbegleitung oder ein Vergleich mit Schulen im Landkreis 

Böblingen, wo die Berufseinstiegsbegleitung ausschließlich an Förderschulen umgesetzt 

wird. Ein Vergleich kann derzeit aufgrund der kurzen Laufzeit des neuen Förderinstru-

ments und der Startschwierigkeiten noch nicht gezogen werden. 
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4.3. Die Umsetzung der Berufseinstiegsbegleitung im Landkreis  

Zwickau 

 

4.3.1. Ausgangslage 
=

Die Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau verfügt, aufbauend auf den Traditionen des 

Fahrzeug- und Maschinenbaus, über ein ausgezeichnetes Wirtschaftspotenziale, ist aber 

auch geprägt durch zahlreiche Klein- und Kleinstbetriebe. Die Wirtschaftskrise konnte 

durch die existierende Branchenvielfalt im Landkreis Zwickau besser kompensiert werden 

als in anderen Regionen Deutschlands. In vielen zukunftsträchtigen Bereichen gehören 

sächsische Unternehmen heute wieder zur technologischen Weltspitze.36 

Der Arbeitsmarkt im Oktober 2010 verzeichnet erstmals seit 1997 eine Arbeitslosenquote 

unter zehn Prozent. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahrs mit 11,2 Prozent liegen die 

Zahlen nun bei 9,8 Prozent. Ausbildungsplatzsuchende hatten im Landkreis Zwickau noch 

nie so eine große Lehrstellenauswahl wie im Jahr 2010. Im Oktober 2010 waren nur noch 

vier Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz! Dem standen aber immerhin 

noch 68 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. 

Auch im Landkreis Zwickau sind die Auswirkungen der demografischen Entwicklung zu 

spüren. Südwestsachsen wird im bundesweiten Vergleich immer mehr zur Region mit dem 

höchsten Anteil älterer Beschäftigter. Viele Betriebe müssen aus Altersgründen in den 

kommenden Jahren einen erheblichen Teil ihrer Belegschaft ersetzen. Im Gegenzug hat 

sich die Anzahl der Schulabgänger in den vergangenen acht Jahren schrittweise um fast 

die Hälfte reduziert. Das hat zur Folge, dass viele Betriebe und Unternehmen ihre Lehr-

stellen nicht besetzten können. Obwohl Unternehmen ihre Leistungsanforderungen an die 

Lehrstellenbewerber nach unten korrigiert haben, werden Ausbildungsstellen unbesetzt 

bleiben. 

 

 

 

36 Siehe: Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau 
www.chemnitz.de/chemnitz/de/wirtschaft_und_wissenschaft/region/wireg.asp 
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4.3.2. Installation der Berufseinstiegsbegleitung und ihre Arbeitsgrundlagen 
 

An einigen wenigen Standorten im Bundesgebiet wurde die Berufseinstiegsbegleitung nicht 

an Hauptschulen, sondern an Förderschulen implementiert. Im Landkreis Zwickau wird 

sie in einer „Bietergemeinschaft BerEb-Zwickau“ seit Frühjahr 2009 an sieben Förder-

schulen an unterschiedlichen Maßnahmenorten mit einer anfänglichen Teilnehmerzahl 

von insgesamt 95 Plätzen durchgeführt.37 Aufgrund eines erhöhten Bedarfs hat die zustän-

dige regionale Agentur für Arbeit unbürokratisch weitere 46 Teilnehmerplätze zur Verfü-

gung gestellt. Alle Träger der Bietergemeinschaft sind lokal verortet und können langjäh-

rige Erfahrung in der Begleitung förderungsbedürftiger Jugendlicher vorweisen. 

Die Schulen wurden, wie an anderen Standorten, durch die Bildungsagentur, eine dem 

Sächsischen Staatsministerium für Kultus und Sport nachgeordnete Schulaufsichtsbehör-

de, informiert. Leider geschah dies nach Angaben der Gesprächspartner vor Ort sehr spät, 

und die Informationen waren nicht ausreichend für die Schulen, um sich gut auf das neue 

Projekt einlassen zu können, was zu anfänglicher Skepsis gegenüber der Berufseinstiegs-

begleitung führte. In einer Auftaktveranstaltung der Bundesagentur für Arbeit kurz vor 

Beginn des Projektes in Leipzig mit allen betroffenen Schulleitungen und der Bildungsträ-

ger vor Ort wurden wichtige Eckpunkte der Umsetzung vorgestellt. Nach Zuschlagsertei-

lung bzw. auch schon im Vorfeld informierten die Verantwortlichen der Träger (Geschäfts-

führung, Pädagogische Leitung) darüber hinaus die Schulleiter zum Anliegen der Maß-

nahme und zur organisatorischen Durchführung. 

In einem Vertrag zwischen dem jeweiligen Träger am Ort und der Schule wurden alle 

wichtigen Aspekte der Kooperation festgelegt: 

- Vereinbarungen und Formen der Zusammenarbeit, 

- Regelungen zur Nutzung von vereinbarten Räumlichkeiten und Ausstattungen, 

- Vereinbarungen zu Präsenszeiten der Berufseinstiegsbegleitung in der Schule, 

37 Träger der Bietergemeinschaft sind:  

GBF e.V.  = Glauchauer Berufsförderung e.V. in Glauchau 

GAFUG mbH  = Gemeinnützige, überbetriebliche Ausbildungs-, Fortbildungs- und  

   Umschulungsgesellschaft mbH in Oberlungwitz 

 BAW GmbH = BAW Unternehmensschulung GmbH in Zwikau-Haßlau 

 FAB e.V. = Verein zur Förderung von Ausbildung, Beschäftigung, Beratung und  

   Betreuung Jugendlicher und Erwachsener e.V. in Crimmitschau 
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- Verantwortlichkeiten beider Seiten, 

- Rechte und Pflichten beider Akteure, 

- Mitgestaltung des Berufswahlpasses durch Träger und Zusammenarbeit bei der  

  Erstellung  und Fortschreibung der Förderpläne. 

U. a. ist darin beschrieben, dass die Berufseinstiegsbegleitung bewährte Erfahrungen be-

reits bestehender Projekte mit gleicher oder ähnlicher Zielrichtung an der Schule ergänzt, 

um Synergieeffekte zu nutzen und sich Bildungsträger und Schule regelmäßig über die Art 

und Weise der Nutzung und Einbindung von Ergebnissen anderer Projekte in die Berufs-

einstiegsbegleitung abstimmen. Auch Präsenzzeiten der Berufseinstiegsbegleitung an der 

Schule (inkl. der Elternsprechzeiten und Schülersprechzeiten) sowie die Bereitstellung von 

geeigneten Räumlichkeiten, die Nutzung der vorhandenen PC-Schülerarbeitsplätze und die 

Nutzung der Räume außerhalb der Unterrichtszeiten sind konkret darin festgehalten. 

Alle Berufseinstiegsbegleitungen verfügen darüber hinaus an den Schulen über eigene 

Laptops, können die Medientechnik der Schule bzw. den Internetzugang der Schule nutzen 

und damit die professionelle Datenpflege für die Förderplanung gewährleisten. 

Weiterhin ist im Kooperationsvertrag festgehalten, dass zwischen der Schulleitung, dem 

Projektleiter, den zuständigen Klassenlehrern und den Berufseinstiegsbegleitern im halb-

jährlichen Turnus ein Informationsaustausch zum Stand des Projektes der Berufsein-

stiegsbegleitung stattfindet. Daneben wird der Berufseinstiegsbegleitung durch die Schule 

die Möglichkeit eröffnet, nach vorheriger Abstimmung an Lehrerkonferenzen und Eltern-

abenden teilzunehmen, um über den Entwicklungsfortschritt der Jugendlichen zu berich-

ten. Auch die Teilnahme des Berufseinstiegsbegleiters am Unterrichtsprozess, in Form von 

Hospitationen, kann nach vorheriger Absprache erfolgen. 

Im vierwöchigen Abstand werden mit den Teilnehmern/Terilnehmerinnen die Förderplan-

ziele über schriftliche Zielvereinbarungen konkretisiert und mit den zuständigen Klassen-

lehrern und -lehrerinnen abgestimmt. 

Diese Abstimmungsgespräche dienen u.a. dazu: 

- gegenseitig Informationen über die Entwicklungsfortschritte oder Problemstellungen der 

Jugendlichen auszutauschen, 

- die individuellen Fortschritte der Jugendlichen ggf. gemeinsam festzuhalten, 

- die individuellen Problemstellungen der Jugendlichen zu besprechen, 
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- Organisations- und Umsetzungsprobleme bei der Ausgestaltung der Berufseinstiegsbe-

gleitung zu erkennen und zu lösen, 

- die Möglichkeiten einer ggf. erforderlichen zusätzlichen Unterstützungsmaßnahme abzu-

stimmen. 

Der Bildungsträger unterstützt die Einführung des Berufswahlpasses an der Schule, der 

zur aktiven Gestaltung und Dokumentation des Berufswahlprozesses jedes Jugendlichen 

dienen soll. 

Einige Förderschulen sind Ganztagsschulen mit verschiedenen Kursangeboten und einem 

Schulsozialarbeiter/einer Schulsozialarbeiterin. Am Förderschulzentrum in Oelsnitz/Erzge-

birge kümmert sich eine Förderpädagogische Beratungsstelle für Sprach- und Stimmge-

schädigte um manche Schüler und Schülerinnen. Weiterhin wird an allen Schulen eine 

Förderpädagogische Beratungsstelle (Beratungslehrer) bei schulischen Problemen aktiv. 

An den meisten Schulen gibt es einen Förderverein, der in vielfältiger Weise die schulische 

und außerschulische Arbeit unterstützt. 

Für jede Lernförderschule ist eine Beratungsfachkraft der Agentur für Arbeit für diese 

Schule zuständig, die Elternabende durchführt sowie Beratungs- und Auswertungsgesprä-

che anbietet. Die Präsenszeiten der Berufseinstiegsbegleitung an den Schulen betragen 

durchschnittlich 40 % der wöchentlichen Arbeitszeit. An einigen Schulen ist die Berufsein-

stiegsbegleitung aufgrund der Teilnehmerzahlen und des zugeordneten Personalschlüssels 

an vier Tagen die Woche anwesend. Darüber hinaus sind alle Berufseinstiegsbegleiter/-

begleiterinnen für die Schüler, Erziehungsberechtigten und die Lehrer über Mobiltelefon 

auch außerhalb dieser Präsenszeiten erreichbar (dieses trifft auch für Ferienzeiten zu). 

Der Informationsaustausch zwischen den Akteuren der Schule und der Berufseinstiegsbe-

gleitung hat sich mittlerweile gut entwickelt. Die Schulleiter und die Lehrkräfte, insbeson-

dere die verantwortlichen Klassenlehrer/-lehrerinnen, haben die Berufseinstiegsbegleitung 

schätzen gelernt und beziehen die berufsorientierende Unterstützung in die Unterrichtsge-

staltung ein. An einzelnen Schulen besteht die Möglichkeit, an Dienstberatungen und Fach-

leitersitzungen bzw. an Notenkonferenzen teilzunehmen und ggf. auch bestimmte Themen 

einzubringen. Die Berufseinstiegsbegleitung gehört an allen Schulen mittlerweile mit zum 

Lehrerkollegium. 

Die Berufseinstiegsbegleitung ist in die Durchführung von Schulfesten, Schulprojekten, 

Exkursionen, Klassenfahrten und sportlichen Aktivitäten der Schule mit eingebunden und 

hat die Möglichkeit, im Unterricht zu hospitieren sowie an Abschlussprüfungen beobach-
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tend teilzunehmen. Darüber hinaus begleitet und berät sie Jugendliche bei der Erarbei-

tung von „Lebenspraktisch-orientierten-komplexen-Leistungen“, ein neuer Leistungs-

nachweis an sächsischen Schulen zur Lernförderung, bei dem Schüler und Schülerinnen 

ein Projekt selbständig erarbeiten, durchführen, dokumentieren und präsentieren 

(FREISTAAT SACHSEN, 2009). Mit ihm weisen sie nach, dass sie über handlungsorientier-

tes Wissen und methodische soziale Kompetenzen sowie Lernkompetenz verfügen. Die 

Berufseinstiegsbegleitung leitet die Planung und Organisation mit den Lehrern im Fach 

Arbeitslehre/Hauswirtschaft für die Praxistage beim Träger, kooperiert bei der Vorberei-

tung und Durchführung von Praktika in Betrieben und unterstützt die BIZ-Besuche der 

Klassen. 

Da die Gefahr besteht, dass die Berufseinstiegsbegleitung von den Schulen funktionalisiert 

wird und die Mitarbeiter als zusätzliche Lehrkräfte oder als Lückenbüßer an den Förder-

schulen betrachtet werden, sind regelmäßige Teamberatungen (monatlich bzw. alle zwei 

Monate) für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Berufseinstiegsbegleitung wichtig, 

um sich gegenseitig  zu unterstützen.  

Maßgebliche Kriterien für die Auswahl der Schüler/Schülerinnen sind: 

eine unterschriebene Einverständniserklärung (Schüler/Schülerinnen bzw. Eltern/ 

Erziehungsberechtigte), 

der konkrete individuelle Förderbedarf, 

der eingeschätzte (s. u.) Grad der Gefährdung bezogen auf den Schulabschluss, 

Defizite in den Grundfächern sowie Sprach- und Integrationshemmnisse. 

 

Nach einem Informationselternabend für Lernende und Eltern erfolgt eine erste Interes-

senbekundung durch die Schüler/Schülerinnen und Eltern. Die Klassenlehrerin/der Klas-

senlehrer und die zuständige Beratungsfachkraft und ggf. Schulsozialarbeiter sollten in 

einem einzelfallbezogenen Abstimmungsgespräch aus den Interessenbekundungen die 

Schüler/Schülerinnen auswählen, die der Zielgruppe entsprechen bzw. einen hohen Grad 

an Gefährdung des Schulabschlusses und massive Defizite in den Grundfächern sowie 

Sprach- und Integrationshemmnisse aufweisen. So sah es die Kooperationsvereinbarung 

vor. Da die Beratungsfachkräfte die Schüler/Schülerinnen aber zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht kennen, obliegt die Auswahl der Schüler/Schülerinnen mittlerweile der entsprechen-

den Lehrkraft und der Berufseinstiegsbegleitung, ggf. unter Einbeziehen der Schulsozial-

arbeiter/-arbeiterinnen bzw. der persönlichen Ansprechpartner/Ansprechpartnerinnen 
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bzw. Fallmanager/Fallmanagerinnen, wenn Jugendliche aus Bedarfsgemeinschaften nach 

SGB II kommen. 

Die abschließende Entscheidung über die Teilnahme liegt bei der zuständigen Beratungs-

fachkraft, die die Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen in die Entscheidungsfindung 

beratend mit einbezieht. 

Da die Zahl der Interessenbekundungen höher lag als die anfangs zur Verfügung gestellten 

Platzkapazitäten, die betroffenen Eltern mit einer ablehnenden Entscheidung über die 

Teilnahme ihres Kindes nicht einverstanden waren und auch die Klassenleh-

rer/Klassenlehrerinnen die begrenzten Platzkapazitäten beklagten, wurden einige Teil-

nehmer/Teilnehmerinnen vorerst auf eine Warteliste gesetzt. Durch eine unkomplizierte 

Aufstockung der Platzkapazitäten der Arbeitsagentur konnte mittlerweile die Warteliste 

reduziert werden. Der Projektkoordinator/die Projektkoordinatorin der Träger evaluierte 

gemeinsam mit den Schulleitern/Schulleiterinnen der betroffenen Schulen die zu erwar-

tenden Schülerzahlen der kommenden Jahre und ermittelte daraus die nötigen „Zukauf-

plätze“. Die Arbeitsagentur stockte dann anhand dieser Daten die Plätze auf. 

Kontakte mit den Schülern und Schülerinnen pflegen und Beratungsgespräche führen 

kann die Berufseinstiegsbegleitung: 

 im Rahmen des Arbeitslehreunterrichts/Hauswirtschaftunterrichts/Deutschunterrichts, 

 in den Pausenzeiten, 

 nach dem Unterricht, 

 im Rahmen der Praktikumsbetreuung, 

 bei Begleitung zu Terminen in die Arbeitsagentur, 

 außerschulisch nach individuellen Absprachen, 

 durch telefonische Erreichbarkeit in den Schulferien, 

 bei berufsbezogenen Exkursionen, 

 an Praxistagen, 

 bei Elternabenden, an denen die Schüler teilnehmen. 
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Da die Berufseinstiegsbeleiter und -begleiterinnen unter anderem vor Ort in der Schule 

tätig sind, ist es für die Schüler/Schülerinnen unproblematisch, an den Angeboten teilzu-

nehmen, da ein Großteil von ihnen auf einen Fahrdienst angewiesen ist und sonst diese 

Angebote nicht nutzen könnte. Die geringe Zahl von Austritten zeigt, dass das Angebot von 

den Jugendlichen gut angenommen wird: Von den 216 Teilnehmenden hat einer wegen 

Umzugs und einer krankheitsbedingt abgebrochen. Zwei verweigerten den Schulbesuch 

und sind aus der Maßnahme ausgeschieden. 

 

4.3.3. Vernetzung und Kooperation 
 

hççéÉê~íáçå=ãáí=pÅÜìäëçòá~ä~êÄÉáí=L=^ì ÉêëÅÜìäáëÅÜÉ=^åÖÉÄçíÉ=

Die Kooperation mit der Schulsozialarbeit findet im Rahmen gemeinsamer Projekte und 

über individuelle Einzelfallabsprachen (z. B. familiäre Situation, Freizeitgestaltung des 

Schülers/der Schülerin usw.) statt. Außerschulische Aktivitäten werden mit einzelnen Ju-

gendlichen oder gelegentlich in einer kleinen Gruppe durchgeführt. Dazu zählen die Teil-

nahme an Veranstaltungen wie z. B. das Vorstellen von Berufen beim VW-Bildungsinstitut 

Zwickau, das Ablegen eines Gesundheitspasses oder der Besuch von Bildungsmessen. In 

enger Kooperation mit der Schule finden in Kleingruppen außerhalb der Schule Aktivitäten 

statt, die als Schulveranstaltung an die Schüler herangetragen werden, z. B. Praxistage in 

Ausbildungsbetrieben oder Bildungseinrichtungen oder Besichtigungen von Betrieben. 

Trotzdem sind außerschulische Aktivitäten schwierig zu organisieren, da an vielen Schulen 

die Schüler per Fahrdienst zum Unterricht gebracht werden (ländlicher Raum) und somit 

auch nach Schulschluss organisiert zurückfahren müssen. 

Auch die Kooperation zwischen der Berufseinstiegsbegleitung bzw. der Bietergemeinschaft 

und der Agentur für Arbeit wurde zu Beginn der Maßnahme in einer schriftlichen Verein-

barung geregelt. Beispielsweise ist dort festgelegt, dass die Berufseinstiegsbegleitung In-

formationen über die Ergebnisse der psychologischen Untersuchung der Arbeitsagentur 

(PSU) erhält. Diese gibt Auskunft über Einschränkungen, die ggf. bei einer Berufswahl mit 

einbezogen werden müssen.  

Für die involvierten Förderschulen gibt es aus der Agentur jeweils eine verantwortliche 

Beratungsfachkraft, die auch bisher in der Abgangsklasse die Eingliederungsgespräche 

führte. Die Berufseinstiegsbegleiter haben zu diesen Beratungsfachkräften sehr regelmä-

ßigen Kontakt, zum einen über eine Kommunikationsplattform im Internet, aber auch im 

persönlichen Kontakt bei Gesprächen in der Schule oder der Agentur. Abstimmungen zwi-
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schen den beiden Partnern erfolgen zeitnah und individuell. Darüber hinaus nehmen die 

jeweilige Beratungsfachkraft und die Berufseinstiegsbegleiter oder -begleiterinnen ge-

meinsam an Elternabenden teil. Vor den Eingliederungsgesprächen der Beratungsfach-

kraft in der Abgangsklasse beraten sich die Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen 

mit den Beratungsfachkräften. 

Von Maßnahmebeginn an hat die Agentur eine verantwortliche Gruppenleitung benannt, 

die mit der Projektleitung bei der Bietergemeinschaft den Prozess und den Verlauf der 

Maßnahme begleitet (z. B. bei Veränderungen in der Personalstruktur oder Kontaktzeiten, 

Platzverschiebungen und Kooperationsverträge usw.). Der Gruppenleiter erhält auch die 

Protokolle der Teamberatungen der Berufseinstiegsbegleiter/ Berufseinstiegsbegleiterin-

nen.  

Die gemeinsame Auswertung der Erfahrungen nach einem Jahr, mit der Veränderungsbe-

darfe abgeleitet wurden, ist ein Beleg für die professionelle Umsetzung und den gelunge-

nen Aufbau von Strukturen. Beratungsfachkräfte werden ab und zu in Teamberatungen 

als Referenten einbezogen, beispielsweise um der Berufseinstiegsbegleitung die Aufgaben 

und Arbeitsweisen des psychologischen Dienstes der Agentur zu vermitteln oder über Neu-

erungen in den Helferberufen und den Ausbildungsbedingungen zu informieren. Vertrag-

lich vereinbarte Arbeitsstrukturen, Transparenz und der intensive Informationsaustausch 

sind unabdingbar, um gute Kooperationsbeziehungen zu gewährleisten. 

 

sÉêåÉíòìåÖ=ãáí=~åÇÉêÉå=mêçàÉâíÉå=ìåÇ=báåÄáåÇìåÖ=áå=Éáå=o§j=
 

In den Landkreisen „Erzgebirgskreis“ und „Landkreis Zwickau“ existiert kein RÜM im Sin-

ne des BMBF-Programms. Beide Landkreise führen aber eigene Projekte im Rahmen einer 

fundierten Berufsorientierung (www.schule-wirtschaft-erzgebirge.de und www.arbeit-im-

landkreis-zwickau.de) durch. Die Modellprojekte in den Landkreisen sind jedoch haupt-

sächlich auf Realschulen oder Gymnasien bezogen. Förderschulen sind hier bisher außen 

vor. 

Eine enge Zusammenarbeit besteht mit den Krankenkassen, z. B. der AOK Plus, die in Be-

zug auf ihren Auftrag, zu Ausbildung und Bewerbung zu informieren, verschiedene Projek-

te anbieten, z. B. ein aktives Bewerber- und Telefontraining. Darüber hinaus pflegt die 

Berufseinstiegsbegleitung Kontakte zu den Kammern der Region, beispielsweise wenn es 

um Zugangsvorrausetzungen für bestimmte Berufe geht, nimmt an der “Woche der offe-

nen Unternehmen“ teil, hält Kontakt mit dem Koordinator der „Wirtschaftsförderung Erz-
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gebirge“ (Arbeitskreis Schule-Wirtschaft) oder organisiert den Besuch von Messen und 

Berufsschulzentren. 

Mentoren- und Lotsenprojekte und Initiativen von Ehrenamtlichen, mit denen die Berufs-

einstiegsbegleitung kooperieren kann oder sich abstimmen muss, gibt es im gesamten 

Landkreis an den Förderschulen nicht. 

 

bäíÉêå~êÄÉáí=

Die Erfahrung zeigt, dass Eltern nur teilweise Interesse an der Maßnahme zeigen und viel-

fach sowohl mit den strukturellen Abläufen einer Berufsberatung der Arbeitsagentur als 

auch mit der Organisation von Informationen über die Integrationsmöglichkeiten ihrer 

Kinder auf dem freien Ausbildungsmarkt mit einem Schulabschluss der Förderschule 

überfordert sind. Kontakte gelingen über Elternabende, Elterneinzelgespräche ggf. mit 

dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin bzw. Einladungen in die Einrichtung, entweder zu 

einer Beratung nur mit ihnen und ihrem Kind oder bei einem Tag der offenen Tür. 

Liegen bei dem/der Jugendlichen körperliche Einschränkungen, psychische oder seelische 

Störungen vor und das bestehende regionale Unterstützungsangebot reicht nicht aus, sucht 

die Berufseinstiegsbegleitung in enger Absprache mit den Eltern und dem/der Jugendli-

chen und in Zusammenarbeit mit der Beratungsfachkraft der Arbeitsagentur nach landes-

übergreifenden Unterstützungsmöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten und Fördereinrich-

tungen. 

Elternsprechzeiten der Berufseinstiegsbegleitung werden inzwischen deutlich häufiger 

wahrgenommen, da die Schülerinnen und Schüler zu Hause von den Aktivitäten in dem 

Projekt berichten und die Unterstützung nach anfänglicher Skepsis von den Eltern als posi-

tiv empfunden wird. 

5. Ergebnisse und Empfehlungen 
 

Das letzte Kapitel fasst Ergebnisse der Recherchen zusammen. Hier fließen auch Erfah-

rungen aus Standorten ein, die nicht als Beispiel ausgewählt wurden. Die Umsetzungsbei-

spiele, die für die vorliegende Expertise ausgewählt wurden, geben wertvolle Hinweise 

darauf, welche Faktoren für das Gelingen von Berufseinstiegsbegleitung maßgelblich sind. 

Ebenso werden Ergebnisse der zweiten bundesweiten Fachtagung zur Berufseinstiegsbe-

gleitung aufgegriffen, die der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit am 27. Oktober 
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2010 in Berlin durchführte38. Abschließend werden die Evaluationsergebnisse aus dem 

Zwischenbericht 2010 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bewertet. 

Das Kapitel schließt mit Empfehlungen für ihre Weiterentwicklung. 

 

5.1. Resümee 

Das neue Förderinstrument Berufseinstiegsbegleitung stieß bei seiner Einführung über-

wiegend auf Zustimmung in der Fachöffentlichkeit, bei den beteiligten Schulen bzw. bei 

Akteuren im Übergangssektor und der Benachteiligtenförderung. 

Vielerorts war der Start 2009 nicht einfach für die Beteiligten. Schwierigkeiten entstanden 

u. a. durch die schnelle Implementierung, einen ungünstigen Startzeitpunkt sowie viele 

ungeklärte Fragen. Probleme in der Zusammenarbeit mit Schulen entstanden z. B. durch 

unterschiedliche Auffassungen über die Aufgaben der Berufseinstiegsbegleiterinnen und -

begleiter (vgl. Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit 2010, Forum 1). 

Die Stellenbesetzung erwies sich häufig als schwierig. Die Vorgabe, dass bei mehr als einer 

Berufseinstiegsbegleiterin/einem Berufseinstiegsbegleiter in einem Los mindestens 25 % 

auf die unterschiedlichen Professionen (Sozialpädagoge/Sozialpädagogin, Diplompädago-

ge/Diplompädagogin, Meister/Meisterin, Techniker/Technikerin, Fachwirt/Fachwirtin) ent-

fallen muss, lässt kaum Spielräume für Träger wie für Arbeitsagenturen, Stellen mit quali-

fizierten und geeigneten Personen zu besetzen. Um den Anforderungen der Zielgruppe 

gerecht zu werden, wird stattdessen von Trägern und Arbeitsagenturen die Möglichkeit 

gefordert, gezielt Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund einstellen zu 

können. Träger mussten mancherorts mit Teilzeitbeschäftigten arbeiten, die nicht die not-

wendige Kontinuität für Schulen, Betriebe und andere Ansprechpartner gewährleisten 

können. 

Unklarheiten bestanden auch in Bezug auf die Einbindung des Programms in vorhandene 

Strukturen: „Die Schulen waren in den Auswahlprozess nicht eingebunden und häufig völ-

lig überrascht vom ‚Auftauchen’ eines weiteren Trägers mit einem neuen Programm. Es 

war zum Teil ein mühsamer Prozess, den Schulen die Funktion der Berufseinstiegsbeglei-

tung und die neuen Möglichkeiten, die damit verbunden sind in Abgrenzung zu anderen 

38 Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit: Dokumentation zur zweiten bundesweiten Fachtagung zur 
Berufseinstiegsbegleitung am 27. Oktober 2010 in Berlin, Forum 1. 
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ähnlichen Projekten … zu verdeutlichen.“ (KOOPERATIONSVERBUND. FORUM 1, 2) Stö-

rungen traten z. T. auf, wenn die verschiedenen Träger mit ihren unterschiedlichen Pro-

jekten an einer Schule in Konkurrenz gerieten, weil im Ausschreibungsverfahren vorhan-

dene bewährte Strukturen und Kooperationen nicht berücksichtigt wurden.39 

Die regionale Verteilung der Kontingente von Berufseinstiegsbegleitung in den Ländern 

erfolgte durch die Regionaldirektion in Abstimmung mit den Kultusministerien. In einem 

weiteren Schritt sollte dann die konkrete Auswahl der Schulen durch die zuständigen Ar-

beitsagenturen unter Einbeziehung von Schulträgern und Trägern der örtlichen Jugendhil-

fen getroffen werden. Die Kriterien für die Auswahl der Schulen waren vielfach wenig 

transparent.  

In der Praxis zeigten sich Brüche zwischen dem Anspruch der Berufseinstiegsbegleitung, 

in Förderketten und regionale Bezüge einbezogen zu sein, und der Realität. Anders als 

geplant fanden sich auch für diese Expertise wenige Beispiele, in denen eine gelungene 

Berufseinstiegsbegleitung in ein regionales Übergangsmanagement eingebunden war. Eine 

Ursache dafür wurde auf der Fachtagung Berufseinstiegsbegleitung (vgl. ebd.) in den be-

schränkten Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen regionaler bzw. lokaler Netzwerke gese-

hen. Die Ausschreibung erfolgt unabhängig von diesen, ausgewählte Projektpartner sind 

nicht zwangsläufig zu einer Mitarbeit im RÜM bereit und können nicht immer auf gewach-

sene Beziehungen und Strukturen zurückgreifen. Der Aufbau von Förderketten wird darü-

ber hinaus durch Barrieren innerhalb der Förderbestimmungen verhindert.  

Entwicklungsbedarf zeigt sich auch in Bezug auf die Kooperation der Berufseinstiegsbe-

gleitung mit Patenprojekten. Im Hinblick auf die von der Bundesagentur hierzu geforder-

ten Qualitätsanforderungen werden aus den Berichten der Fachkräfte mehrere Schwach-

stellen deutlich: Zunächst existieren längst nicht an allen Standorten Patenprojekte – hier 

stellt sich die Frage, wer die Initiative für die Gründung und den Aufbau solcher Struktu-

ren übernimmt. Wo Ehrenamtliche vorhanden sind und sich bereit erklärt haben, die Ju-

gendlichen zu betreuen, stellt diese Aufgabe hohe Anforderungen an Kompetenzen der 

Begleitenden. Die z. B. vom Patenatlas (ausgeführt auf S. 19) geforderte Qualifizierung und 

professionelle Begleitung der Ehrenamtlichen ist in der Regel nicht ausreichend gewähr-

leistet. 

Trotz der genannten Probleme gelang es in den zwei Jahren Umsetzungspraxis, konstruk-

tive Zusammenarbeit aufzubauen. Vielerorts wurden pragmatische oder auch kreative 

39 Ebd., Forum 1, Seite 2 
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Lösungen gefunden, die Berufseinstiegsbegleitung hat sich weitgehend an den Schulen 

etabliert. Die dargestellten Beispiele guter Umsetzungspraxis zeigen die Unterschiedlich-

keit der Erfahrungen, Bedingungen und Handlungsspielräume und machen aufmerksam 

auf mögliche Gelingensfaktoren. 

Ein gut strukturierter und geordneter Start der Maßnahme und vor allem die frühzeitige 

Klärung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, eine intensive Kooperation mit 

Eltern und vor allem auch mit den Lehrkräften an den Schulen und eine engagierte Beglei-

tung der Jugendlichen führen in Zwickau/Oberlungwitz dazu, dass die Berufseinstiegsbe-

gleitung erfolgreich implementiert werden konnte. Im Rahmen einer Qualitätsentwicklung 

werden Schritt für Schritt neue Ideen ausprobiert und bei Erfolg ins Konzept aufgenom-

men. 

Ein Kooperationsvertrag regelt die gegenseitigen Verpflichtungen und schreibt die Koope-

rationsebenen und -formen bzw. Schlüsselprozesse fest, er gibt der Zusammenarbeit eine 

Form und unterstreicht die Bedeutung der Maßnahme. Das Element Kooperationsvertrag 

trägt zur Steuerung bei, erleichtert den Mitarbeitenden des Trägers den Start und gibt 

ihnen Sicherheit.  

Als Besonderheit wurde die Berufseinstiegsbegleitung im ersten Ausschreibungsdurchgang 

2009 ausschließlich an Förderschulen angesiedelt. In der zweiten Ausschreibungswelle 

kamen überwiegend Hauptschulen zum Zug.  

In Stuttgart gelang es, durch die Auswahl bewährter Träger für die Berufseinstiegsbeglei-

tung diese in das bestehende Leistungsspektrum der Träger zu integrieren, da die Träger 

auf Vorerfahrungen mit Schulsozialarbeit zurückgreifen konnten. Diese konnten genutzt 

werden, Absprachen sind damit besser zu leisten und bestehende Kontakte zu Schü-

lern/Schülerin-nen und Lehrkräften erleichterten den Einstieg. 

Für die Aufgabe einer systematischen Abstimmung der verschiedenen Angebote bestehen 

gute Strukturen im Rahmen der Steuerungsgruppe und eines partizipativen Strukturmo-

dells, in dem auch die Einbeziehung der freien Träger mit bedacht wurde. 

Ein weiteres Spezifikum in Stuttgart ist die Vernetzung mit Patenschaftsprojekten an einer 

Schule. Die Darstellung der konkreten Einbindung der Ehrenamtlichen (in Bewerbungs-

coachings, bei der Anbahnung von Kontakten mit Unternehmen etc.) an diesem Standort 

kann Ideen liefern für die Kooperation von ehrenamtlichen Paten. 

Im Landkreis Offenbach ist die Berufseinstiegsbegleitung eingebettet in ein ausgereiftes 

Modell des Regionalen Übergangsmanagements. Hier wird deutlich, wie notwendig eine 
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professionelle Steuerung ist, die unterschiedliche Projekte und Initiativen an der Schwelle 

von der Schule in den Beruf koordiniert. Das Beispiel gibt einen guten Einblick in die Ar-

beit einer engagierten Berufseinstiegsbegleitung und zeigt, wie strukturelle Bedingungen 

vor Ort (z. B. Verantwortlichkeiten an der Schule für den Übergang Schule-Beruf, Räum-

lichkeiten etc.) die Arbeit beeinflussen. In Offenbach werden darüber hinaus die Erfolge in 

einer regelmäßigen Selbstevaluation kritisch geprüft und Daten zu wichtigen Parametern, 

wie z. B. das Bestehen des Hauptschulabschlusses, Aktivitäten seitens der Eltern, Aufnah-

me einer Ausbildung nach der Schule usw. systematisch erhoben. 

Zusammenfassend kommt auch der Kooperationsverbund zu dem Ergebnis, dass mit der 

Berufseinstiegsbegleitung eine bisherige Lücke in der Förderstruktur gefüllt wird. Sie 

funktioniere aber nur dort, „wo sich die Partner im Netzwerk auf ‚Augenhöhe’ begegnen 

können.“ (ebd.) 

 

5.2. Evaluationsergebnisse des ersten Zwischenberichts 

 

Wie die Aussagen der Personen aus den drei dargestellten Praxisbeispielen bestätigt auch 

die Evaluation, dass die Mehrheit der Akteure, die an der Berufseinstiegsbegleitung betei-

ligt sind (Jugendliche, Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen, Lehrkräfte und Schul-

leitungen bzw. Träger der Maßnahmen), die Wirkung auf die Integration in Ausbildung 

positiv beurteilt. 

In der Studie wird von einem „partiellen Abweichen von der Zielgruppenorientierung“ 

(DEUTSCHER BUNDESTAG 2010, XIII) gesprochen, das darin besteht, die Besseren zu för-

dern zuungunsten der Jugendlichen, die die Hilfen am nötigsten bräuchten. Kriterien für 

die Auswahl der Schülerinnen und Schüler für die Berufseinstiegsbegleitung waren neben 

schlechten Schulnoten ein schwieriger familiärer Hintergrund (mangelnde elterliche Un-

terstützung), aber auch ein regelmäßiger Schulbesuch und eine „Restmotivation“ für die 

Teilnahme. Da knapp 50 % der geförderten Jugendlichen einen Migrationshintergrund 

haben (vgl. ebd.), kann man davon ausgehen, dass das Ziel, vor allem Jugendliche mit Mig-

rationshintergrund teilhaben zu lassen, erreicht ist. 

Bundesweit besuchen 21 % der in die Berufseinstiegsbegleitung aufgenommenen Jugendli-

chen die Förderschule. 
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Die Kooperation mit den Beratungsfachkräften der Arbeitsagenturen wird auch in der Eva-

luation überwiegend positiv beurteilt. Ihre Rolle in der Kooperationsbeziehung wird an 

zwei wahrgenommenen Funktionen beschrieben: der Controllingfunktion (kritische Be-

trachtung der fachgerechten Umsetzung der Berufseinstiegsbegleitung durch das einge-

setzte Personal) und der Coachingfunktion (Coaching für die Berufseinstiegsbegleiter und -

begleiterinnen). Die Kooperation mit Schulsozialarbeit nimmt einen geringen Stellenwert 

in der Vernetzung der Berufseinstiegsbegleitung ein und das Verhältnis von Berufsein-

stiegsbegleitung und Schulsozialarbeit scheint in der Evaluation eher geprägt von Konkur-

renz als von gegenseitiger Unterstützung (DEUTSCHER BUNDESTAG 2010, XV). 

Eine gute Kooperationsbeziehung mit Lehrkräften an Schulen dagegen scheint vielerorts 

gelungen zu sein: 64 % der Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen bezeichneten die 

Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen als „sehr eng“ (vgl. 

ebd.). 

Als positiver Aspekt wird der große Handlungsspielraum hervorgehoben, aber gleichzeitig 

wird das Nebeneinander unterschiedlicher Zuständigkeiten im gleichen Handlungsfeld 

kritisiert und eine angemessene Unterstützung durch ihre Träger vermisst. Aufgrund un-

tertariflicher Bezahlung, die nicht selten das Resultat einer Konkurrenz zwischen den Trä-

gern bei einer Ausschreibung ist, und schwieriger unbeeinflussbarer Rahmenbedingungen 

ist eine hohe Fluktuation unter den Fachkräften zu verzeichnen (33 % Abgangsrate vom 

Beginn der Berufseinstiegsbegleitung bis Ende 2009) (vgl. ebd. XI). 

In der Evaluation wird auf die Gefahr eines situationsbezogenen Ansatzes und der Einord-

nung der Berufseinstiegsbegleitung als schulbezogene Maßnahme anstelle der Förderung 

von Übergängen in Berufsausbildung hingewiesen. Konzepte seien zwar für die Ausschrei-

bung erstellt worden, würden aber in der Praxis von den Mitarbeitern und Mitarbeiterin-

nen wenig umgesetzt. Die wenigsten der in den Fallstudien untersuchten Fachkräfte hät-

ten konkrete Vorstellungen über die Phase nach dem Schulabschluss (vgl. ebd., XII). 
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5.3. Weiterentwicklung und Empfehlungen 

 

Aus den Aussagen der Praktiker und Praktikerinnen sowie aus dem Zwischenbericht 

geht hervor, dass es einer Verständigung über ein Konzept bzw. Qualitätskriterien für 

die Berufseinstiegsbegleitung bedarf. 

Auf Grundlage der wenigen bisher vorliegenden Erfahrungen können nur erste Emp-

fehlungen für die Umsetzung und Entwicklung der Berufseinstiegsbegleitung gegeben 

werden. Sie basieren auf einer Auswertung der vorgestellten Konzepte und Vorgaben, 

auf Aussagen und Berichten der befragten Praktiker und Praktikerinnen, die als Be-

rufseinstiegsbegleiterinnen und -begleiter in den Schulen arbeiten und auf Gesprächen 

mit Koordinatoren und Koordinatorinnen in den besuchten Standorten des RÜM. Da-

rüber hinaus wird auf bereits existierende Qualitätsstandards zur Berufsorientierung 

Bezug genommen (vgl. Deeken, Butz 2010), die u. a. Erkenntnisse aus dem Programm 

Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben40 und einer bundesweiten Befragung zu Programmen 

und Projekten der Berufsorientierung41 bündeln. 

Die Empfehlungen können jeweils von unterschiedlichen Akteuren umgesetzt und ge-

steuert werden: von den Berufseinstiegsbegleitungen und ihren Trägern, von den 

Schulen und Schulämtern, vom RÜM oder von der Bundesagentur für Arbeit. 

 

5.3.1. Erste Empfehlung: Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts für die  
Berufseinstiegsbegleitung 

 

Berufseinstiegsbegleitung braucht eine konzeptionelle Grundlage, die Berufseinstiegsbe-

gleitern und -begleiterinnen eine fachliche Orientierung bietet, ihr Profil in Abgrenzung 

von anderen Akteuren beschreibt und eine Grundlage fundierter Zusammenarbeit bildet. 

Ein solches Konzept sollte mindestens folgende Aspekte umfassen: 

 

sÉêëí®åÇåáë=îçå=_ÉêìÑëçêáÉåíáÉêìåÖ=

40 www.swa-programm.de  

41 www.berufsorientierung.inbas.com/publikationen/publikationen.html
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Berufsorientierung wird heute verstanden als lebenslanger Prozess der Abstimmung zwi-

schen den Interessen und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und den Anforde-

rungen der Arbeits- und Berufswelt (vgl. Deeken/Butz 2010). Deswegen müssen sich 

Unterstützungsleistungen an der Person ausrichten. Es ist zu klären, inwiefern ein solches 

subjektorientiertes Verständnis der Berufsorientierung die Arbeit der Berufseinstiegsbe-

gleiter und -begleiterinnen leitet und welche Folgen sich daraus ergeben.  

 

^ìÑÖ~ÄÉåëéÉâíêìã==

Die Berufseinstiegsbegleitung arbeitet im Rahmen der Einzelfallhilfe mit Schülerinnen und 

Schülern. Zu ihren Aufgaben gehört die Organisation von Lernunterstützung, Orientie-

rungshilfen bei der Berufs- und Ausbildungswahl, Beratung und Begleitung bei der Ausbil-

dungsplatzsuche sowie nach Aufnahme einer Ausbildung. Diese Aufgaben müssen präzi-

siert werden. 

 

_ÉêìÑäáÅÜÉë=pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë 

Im Zusammenhang damit ist zu klären, in welcher Rolle und auf der Grundlage welchen 

Selbstverständnisses Fachkräfte diese Aufgaben wahrnehmen und wie Träger diese sehen. 

Gibt es bei unterschiedlichen beruflichen Ausgangsqualifikationen ein gemeinsames Ver-

ständnis der Aufgabe oder muss dieses erst erarbeitet werden? 

Eine Kernfrage bildet die Sicht auf die Person, auf die Ursachen von Schwierigkei-

ten/Benachteiligungen und auf den daraus resultierenden pädagogischen Auftrag: Sieht die 

Berufseinstiegsbegleitung es als ihre Aufgabe, junge Menschen zu befähigen, eigene Wege 

zu gehen und unterstützt sie, dafür Ressourcen aufzuspüren oder richtet sie ihre Arbeit an 

vermeintlichen Abweichungen und Defiziten aus, die es auszugleichen gilt? 

 

e~åÇäìåÖë~åë®íòÉ==

Pädagogische Fachkräfte arbeiten auf der Grundlage berufs- oder professionsspezifischer 

Handlungsansätze, so arbeitet die Schulsozialarbeit subjektorientiert, sozialräumlich und 

bezieht die Lebenswelt, d. h. die Lebenslage und die persönliche Deutung derselben in die 

Arbeit mit ein. Zu ihrer Arbeit gehören präventive Ansätze, die Benachteiligungen vermei-

den helfen. 

Die Situation der Berufseinstiegsbegleitung ist diffuser. Übernimmt sie Maßstäbe, Ein-

schätzungen und Unterrichtsroutinen der Schule oder bereichert sie diese mit eigenen An-
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sätzen und trägt zu neuen Lernkulturen bei (offenes Lernklima, Lernortwechsel, Pluralität 

der Lernwege etc.)? Lehnt sie sich an klassische sozialpädagogische Handlungsansätze an? 

Wie kann sie diese mit unterschiedlichen Voraussetzungen (Sozialpädago-

ge/Sozialpädagogin, Diplompädagoge/Diplompädagogin, Meister/Meisterin, Techni-

ker/Technikerin und Fachwirt/Fachwirtin) gewährleisten? Wie können die Voraussetzun-

gen der unterschiedlichen beteiligten Fachkräfte sich sinnvoll ergänzen und zu einem ge-

meinsamen Ansatz verbunden werden? 

Es sollte geklärt und beschrieben werden, welche Ansätze der Berufseinstiegsbegleitung 

zugrunde liegen (z. B. ganzheitliche individuelle Förderung, Elternarbeit, Lebensweltorien-

tierung, Vorbereitung, Begleitung und kompetenzorientierte Auswertung von Praxisbezü-

gen). 

 

^åÑçêÇÉêìåÖëéêçÑáä==

Analog zum „Berufsbild und Anforderungsprofil der Schulsozialarbeit“ sollte ein Anforde-

rungskatalog für Berufseinstiegsbegleitungen entwickelt werden. 

Ein solches Profil bildet die Spannbreite der Anforderungen zwischen pädagogischer Be-

treuung, unterschiedlichen Lebenswelten, der Arbeitswelt, dem System Schule, dem Über-

gangssystem, dem RÜM und anderen Netzwerken ab. Daraus ergeben sich folgende Anfor-

derungen (in Anlehnung an das Kompetenzprofil für Bildungsbegleiter(innen), INBAS 

2007, 138): 

- sozial- und berufspädagogische Fachkompetenz (Zielgruppen- und Feldkompetenz, 

konzeptionelle Kompetenz, Genderkompetenz; interkulturelle Kompetenz, Erfah-

rungen in beruflicher Bildung etc.); 

- Methodenkompetenz (Verfahrenskompetenz z. B. in Kompetenzfeststellung, indivi-

dueller Förderung, Coaching, Networking etc.); 

- soziale Kompetenz (Kommunikationskompetenz, Kritik- und Konfliktfähigkeit, 

Koordinationskompetenz etc.); 

- Selbstkompetenz (Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Reflexionskompetenz); 

- Sach- und Systemkompetenz (strukturelle Grundlagen, reflektierte Erfahrungen im 

System Schule, Kenntnisse der Betriebe, Betriebsabläufe, Anforderungen der Beru-

fe, Branchen und der Arbeitswelt, Organisationswissen) 
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sowie das bereits dargestellte 

- berufliche Selbstverständnis (positive Grundeinstellung den zu Betreuenden ge-

genüber, Klarheit über die eigene Funktion, Ressourcenorientierung, ethische 

Grundlagen). 

 

 

 

 

5.3.2. Zweite Empfehlung: Einbindung der Berufseinstiegsbegleitung 
 

báåÄáåÇìåÖ=áå=ÇáÉ=pÅÜìäÉ=

Schulen sollten in einem transparenten Verfahren anhand nachvollziehbarer Kriterien 

ausgewählt werden. Voraussetzung sollte die Bereitschaft von Schulen sein, zu kooperie-

ren und die professionelle Unterstützung beim Bemühen um Integration der abgehenden 

Schüler/Schülerinnen in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt anzunehmen. Die jeweilige 

Schule sollte verpflichtet werden, notwendige Rahmenbedingungen für die Berufsein-

stiegsbegleitung zu gewährleisten (Räume, Infrastruktur, inhaltliche Bezüge in der Schule). 

Die Schule sollte ein Konzept zur Einbindung der Berufseinstiegsbegleitung vorlegen (In-

formationswege, Kooperationsformen, ggf. Weisungsbefugnisse etc.). 

 

báåÄáåÇìåÖ=áå=Éáå=_ÉêìÑëçêáÉåíáÉêìåÖëâçåòÉéí=

Die Berufseinstiegsbegleitung ist Teil eines Gesamtkonzeptes zur Berufsorientierung, das 

an jeder Schule entwickelt werden soll. Von allen beteiligten Akteuren werden darin ge-

meinsam Ziele, Zielgruppen, Schwerpunkte, Aufgaben, Akteure und Verfahren definiert 

sowie die Abfolge von Bausteinen der Berufsorientierung geplant.  

Berufsorientierung wird darin verstanden als eine kooperative Aufgabe von allgemein bil-

denden und berufsbildenden Schulen, Eltern, Betrieben, Arbeitsagenturen, Jugendsozial-

arbeit und weiteren Einrichtungen, Institutionen und Personen. Feste Kommunikations- 

und Austauschroutinen sollten vereinbart werden. 
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báåÄáåÇìåÖ=áå=Éáå=êÉÖáçå~äÉë=§ÄÉêÖ~åÖëã~å~ÖÉãÉåí=

Die Berufseinstiegsbegleitung muss hinreichend informiert sein über das gesamte Über-

gangssystem mit seinen spezifischen Angeboten und Unterstützungsmöglichkeiten in der 

Region. Darüber hinaus kennt sie Unternehmen und Betriebe, die in der Region ausbilden 

und ist ausreichend mit Kammern und der Wirtschaftsförderung vernetzt. 

Ein Akteur, z.B. das RÜM, sollte mit der Koordination der regionalen Angebote beauftragt 

sein und Prozesse institutionalisieren, die die Akzeptanz und Mitwirkung der beteiligten 

Akteure inkl. der Berufseinstiegsbegleitung unterstützen.  

 

wìë~ããÉå~êÄÉáí=ãáí=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉå=aáÉåëíÉå=

Die Berufseinstiegsbegleitung bezieht bestehende Unterstützungsangebote durch Mentoren 

und Ehrenamtliche vor Ort ein und kooperiert - falls solche Projekte vorhanden sind - mit 

den zuständigen Institutionen und Mitarbeitenden. Da längst nicht an allen Standorten 

Patenschaftsmodelle existieren, sollten kommunale Fachkräfte, Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des RÜM sowie politisch Verantwortliche o. ä. informiert und motiviert werden, 

entsprechende Projekte zu initiieren  

 

hççéÉê~íáçå=ãáí=ÇÉê=pÅÜìäëçòá~ä~êÄÉáí=

Die Berufseinstiegsbegleitung arbeitet eng mit den Schulsozialarbeiterinnen und Schulso-

zialarbeitern zusammen, sofern Schulsozialarbeit an der jeweiligen Schule installiert ist. 

 

hççéÉê~íáçå=áååÉêÜ~äÄ=ÉáåÉë=qê®ÖÉêîÉêÄìåÇÉë=

Wurde die Berufseinstiegsbegleitung an eine Bietergemeinschaft oder einen Trägerver-

bund vergeben, dann kooperieren die einzelnen Mitarbeiter eng in diesem Trägerverbund. 

Sind dies mehrere Personen an mehreren Schulen, so ist es von Vorteil, wenn sie einen 

Koordinator aus ihren Reihen benennen, der den Kontakt zum RÜM und anderen überge-

ordneten Akteuren (wie bspw. Kammern, Jugendhilfe etc.) pflegt. Gibt es an einem Stand-

ort mehrere durchführende Träger, so kooperieren diese eng miteinander und tauschen 

ihre Erfahrungen aus. 
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5.3.3. Dritte Empfehlung: Rahmengestaltung 
 

páÅÜÉêìåÖ=îçå=nì~äáÑáâ~íáçå=ìåÇ=hçåíáåìáí®í 

Es sollte gewährleistet sein, dass die Träger ausreichend qualifiziertes Personal im Sinne 

des Anforderungsprofils einsetzen und dass sie in Kooperation mit dem RÜM und anderen 

Akteuren Weiterbildungs- und Austauschmöglichkeiten anbieten. Diese Weiterbildung er-

folgt aufgrund individueller Bedarfe und Vorqualifikationen. Personelle Kontinuität ist äu-

ßerst wichtig für den Aufbau von Beziehungen und Netzwerken, die von Verlässlichkeit 

leben. Aus diesem Grund sollten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine dauer-

hafte Beschäftigung für die Fachkraft attraktiv machen und von Seiten der Anstellungsträ-

ger gewährleisten. 

 

 

páÅÜÉêìåÖ=ÉêÖ®åòÉåÇÉê=c êÇÉê~åÖÉÄçíÉ=

Über die individuelle Begleitung durch die Berufseinstiegsbegleitung hinaus sollte die Fi-

nanzierung notwendiger zusätzlicher Angebote gesichert sein. Dies gilt insbesondere für 

die Lernförderung in den wichtigsten Fächern, sofern diese nicht durch Ehrenamtliche 

oder schulinterne Fördermöglichkeiten abgesichert ist. 

 

píêìâíìêÉå=Ñ ê=nì~äáÑáòáÉêìåÖI=^ìëí~ìëÅÜ=ìåÇ=qê~åëÑÉê=

Berufseinstiegsbegleitung als neues Aufgabenfeld, in dem einzelne Personen ergänzend im 

System Schule eingesetzt sind, bedarf einer überregionalen Struktur, die die Qualifizie-

rung, den Erfahrungsaustausch und den Transfer von Konzepten und Ergebnissen ge-

währleistet. Dazu müssen Tagungen, Workshops und Fortbildungen verstetigt und intensi-

viert werden. 
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